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Erster Bürgermeister Gunther Ehrhardt eröffnet um 19:30 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
 
 

TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2023 

 
 Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 10.10.2023 wurde den Gemeinderatsmitgliedern 
zugestellt.  
 
Nachdem keine Einwendungen erhoben wurden, gilt die Niederschrift als genehmigt. 
 
 

TOP  2 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen 
a) Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB abgege-
benen Stellungnahmen 
b) Billigung des Entwurfs der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
c) Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Der Gemeinderat Geroldshausen hat in seiner Sitzung am 12.04.2022 die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen auf dem Grundstück Flur-Nr. 625, Ge-
markung Geroldshausen, beschlossen.  
 
Mit der Durchführung des Verfahrens wurde zugleich die Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg 
beauftragt. 
 
Das geplante Gebiet ist derzeit im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Geroldshausen als Fläche für Gewerbe nach § 8 BauNVO ausgewiesen.  
 
Durch die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, wird die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solar Wohngebiet Kornäcker“ planungsrechtlich vorbereitet. 
 
Der Gemeinderat Geroldshausen hat in seiner Sitzung am 21.03.2023 die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ausgearbeitete Planfassung und Begründung mit Umweltbericht in der 
Vorentwurfs-Fassung vom 01.03.2023 gebilligt sowie die Durchführung der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB entsprechend den Verfah-
rensschritten des Baugesetzbuches (BauGB) zugestimmt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte 
vom 15.05.2023 bis 19.06.2023. 

 
Nachfolgend aufgeführte Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben in ihrer 
Stellungnahme mitgeteilt, dass ihrerseits keine Anregungen und Hinweise zur 11. Flächennut-
zungsplanänderung vorgebracht werden: 
 

• Amt für Ländliche Entwicklung 

• Deutsche Telekom Technik GmbH 

• Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Nürnberg 

• Gemeinde Kleinrinderfeld 

• Mainfranken Netze GmbH 

• Regierung von Oberfranken -Bergamt Nordbayern-  

• Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt 

• Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach 
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Nachfolgend aufgeführte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stel-
lungnahme abgegeben: 
 

• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Sachgebiet BQ - Bauleitplanung 

• Fernwasserversorgung Franken (FWF) 

• Gemeinde Kirchheim 
 
Stellungnahmen wurden von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
abgegeben, zu denen im Anschluss ein Beschlussvorschlag erarbeitet wurde: 
 
Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 15.06.2023 

 
Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in ihrer Eigenschaft 
als Träger öffentlicher Belange zu diesem Vorentwurf nachfolgend Stellung. Maßstab für diese 
Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die im Bayerischen Landes-
planungsgesetz (Art. 6 BayLplG), im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem 
Regionalplan der Region Würzburg (RP 2) festgesetzt sind. Diese Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung sind zu beachten und zu berücksichtigen (Art. 3 BayLplG). Bauleitpläne sind den 
Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB):  
 
Mit der Änderung soll eine rechtskräftig gewerbliche Baufläche in eine Wohnbaufläche im Um-
fang von ca. einem Hektar gewandelt werden. Die geplante Fläche ist von drei Seiten von Be-
bauung umgeben und somit aus landesplanerischer Sicht als Fläche im Innenbereich anzuse-
hen. Damit kann die Planung grundsätzlich das Ziel der Innenentwicklung (vgl. 3.2 LEP) unter-
stützen. 
 
Dabei sollen flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet 
werden (Grundsatz 3.1.1 LEP), die Ausweisung sollte bedarfsorientiert unter besonderer Be-
rücksichtigung des demografischen Wandels erfolgen (ebd.).  
 
Der Bedarf wird im Erläuterungsbericht eher pauschal dargestellt, als tatsächlich quantifiziert 
und qualifiziert (es liege „eine stets steigende Anzahl an Interessenten vor“, s. Erläuterungsbe-
richt, S. 7).  
 
Der Gemeinde Geroldshausen wird zwar ein Bevölkerungswachstum bis 2033 vorausberech-
net, doch auch der Anteil der 65-Jährigen und älter wird um knapp die Hälfte ansteigen.  
 
Insofern sollte ein fundierter Bedarfsnachweis erfolgen (vgl. Auslegungshilfe Bedarfsnachweis). 
In diesem Zusammenhang könnte auch überlegt werden, neben dem „Eigenheim für junge Fa-
milien“ (s. Erläuterungsbericht zum FP-VE S. 4), alternative Wohnformen anzubieten.  
 
Aufgrund der angrenzenden Gewerbegebiete weisen wir auf folgenden, zu berücksichtigenden 
Grundsatz hin: Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft soll sicher-
gestellt werden (BayLplG Art. 6, Abschnitt 2, Nr. 8).  
 
Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Landespla-
nung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit nicht verbunden. 
 
Das Sachgebiet Städtebau trifft folgende Aussage:  
 
Rein aus dem Siedlungszusammenhang und der vorhandenen Erschließung heraus betrachtet 
sei die Entwicklung der Fläche als „Ortsabrundung“ bzw. städtebaulicher Lückenschluss zwi-
schen den nördlichen und südlichen Bauflächen nachvollziehbar.  
 
Die Entwicklung als WA sei aus städtebaulicher Sicht jedoch kritisch zu sehen. Im bestehenden 
FNP sei sowohl die überplante Fläche als auch die westlich, südlich und östlich angrenzende 
Fläche als GE festgelegt. Im Westen und Süden bestehen bereits Gewerbebetriebe. Durch das 
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geplante WA-Gebiet ergeben sich mit Blick auf die Immissionen bzw. Emissionen starke Kon-
flikte sowohl mit dem bestehenden GE-Gebiet als auch mit den im FNP dargestellten GE-
Flächen im Osten. Dieser Konflikt werde auch in der Begründung benannt und mit dem schall-
technischen Gutachten belegt. 
 
Durch das „Hineinschieben“ des WA-Gebietes in das bestehende und im FNP geplante GE-
Gebiet werde hier die städtebauliche Entwicklung eines kompakten und gut funktionierenden 
Gewerbegebietes stark gestört. Aufgrund dieser ungünstigen Entwicklung sei eine „nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung“ anzuzweifeln.  
 
Weiter werden die Alternativen nicht dargestellt und nachvollziehbar bewertet.  
 
Aus städtebaulicher Sicht wäre beispielsweise die Fläche zwischen Bahnhofstraße/Birkenweg – 
Schulweg – Kirchheimer Straße deutlich besser für die Entwicklung eines WA geeignet.  
Fazit: Aufgrund des fehlenden Bedarfsnachweises und der ungünstigen städtebaulichen Ent-
wicklung bestehen hier Bedenken gegen die Planung. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zur Belegung des Bedarfs an Wohnbaufläche 
in der Gemeinde Geroldshausen wurde ein Bedarfsnachweis erstellt. Die Bevölkerung Gerolds-
hausen ist nach den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik in den letzten zehn Jah-
ren insgesamt um ca. 8,6% gestiegen. Die Vorausberechnung des Demographie-Spiegels 
prognostiziert von 2019 bis 2033 eine Zunahme sogar um ca. 12,9%: Geroldshausen ist somit 
die Gemeinde mit der voraussichtlichen größten Bevölkerungszunahme im ganzen Unterfran-
ken. Es ergibt sich daraus für die Gemeinde Geroldshausen bis zum Jahr 2033 ein Auswei-
sungsbedarf von ca. 41 Wohneinheiten.  
 
Zusammenfassend entspricht die Ausweisung des Neubaugebiets „Solar-Wohngebiet Korn-
äcker“ nur teilweise dem begründeten Bedarf nach Bauflächen in der Gemeinde Geroldshau-
sen. 
 
Eine Alternativflächenprüfung wurde durchgeführt und in die Entwurfsunterlagen aufgenommen. 
Die Bewertung von Flächenpotentialen kommt zu dem Ergebnis, dass die in der vorliegenden 
Änderung des Flächennutzungsplanes betroffene Fläche als für am geeignetsten befunden 
wurde, da sich die Fläche im direkten Siedlungszusammenhang befindet, eventuelle Immissio-
nen der Staatstraße bzw. der umgebenden Betriebe durch Schutzmaßnahmen verträglich bzw. 
vermeidbar sind und die Erschließung an das Infrastrukturnetz vorhanden ist. Für ein zukünfti-
ges Wohnbaugebiet hat die Fläche den Vorteil, dass eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV 
besteht. Die Eignung der Fläche zur Entwicklung eines Wohngebietes zeichnet sich zudem 
durch die aktuelle Bauabsichten des Grundstückseigentümers bzw. des Investors aus. 
 
Entgegen der Darstellung des Flächennutzungsplanes hat sich im nördlichen und nordöstlichen 
Umfeld der bestehenden Gewerbestrukturen bereits faktisch eine Wohnbaustruktur entwickelt 
sodass bereits eine erhebliche Einschränkung der Gewerbestrukturen vorliegt. Somit ist durch 
die Erweiterung der Wohnbaustruktur nicht von einer erheblichen zusätzlichen Auswirkung auf 
die bestehenden Gewerbestrukturen auszugehen. 
 
Die im schalltechnischen Gutachten angesetzten Ersatzschallquellen, geben die maximal mög-
liche Emission je Betriebsfläche (gemäß Gebietseinstufung im verbindlichen Flächennutzungs-
plan) wieder. Die tatsächliche Nutzung darf diese auch ohne das Plangebiet nicht überschrei-
ten. Das erforderliche resultierende Mindestschalldämmmaß ist in Kombination mit der Eigen-
abschirmung der Gebäude sowie einer fensterunabhängigen Gebäudelüftung vorzusehen. Bei 
Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist die schalltechnische Verträglichkeit mit den umliegen-
den Schallquellen gegeben. Zur Gewährleistung der schalltechnischen Verträglichkeit der um-
liegenden Emissionen mit dem Plangebiet wird eine städtebauliche Sicherung der vorgeschla-
genen Maßnahmen auf verbindlicher Bauleitplanungsebene durch einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan erfolgen. 
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Bei der Planung zukünftiger gewerblicher Flächen ist auf die zum Zeitpunkt der Errichtung be-
stehende Bebauung, im Sinne des Bestandsschutzes, Rücksicht zu nehmen und die schall-
technische Verträglichkeit nachzuweisen. Zukünftige Gewerbegebiete können unter Ausnut-
zung der Gliederungsmöglichkeiten von Baugebieten so geplant werden, dass die in § 50 BIm-
SchG geforderte Gebietsverträglichkeit mit angrenzenden lärmempfindlichen Bereichen ge-
währleistet ist.  
 
Bei einer Beachtung der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens auf der Ebene des Be-
bauungsplanes ist nicht von einer erheblichen zusätzlichen Einschränkung der angrenzenden 
gewerblichen Nutzung auszugehen.  
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11 
 
 
Stellungnahme des Landratsamts Würzburg -Bauleitplanung- vom 19.06.2023 
 
Das Landratsamt Würzburg nimmt im Rahmen der ersten Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
zum o. a. Bauleitplanverfahren der Gemeinde Geroldshausen wie folgt Stellung: 
 
1. Bauleitplanung/ Städtebau 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, i.d.F. vom 01.03.2023 der Gemeinde Gerolds-
hausen behandelt die Änderung eines „Gewerbegebietes - GE“, nach § 8 BauNVO in ein „All-
gemeines Wohngebiet - WA“ nach § 4 BauNVO.  
 
Die als „WA“ dargestellte Fläche grenzt nördlich an eine „Gemischte Baufläche - M“ nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 BauNVO an. Im Süden und Westen grenzt das „WA“ an bereits genutzte „Gewer-
begebiete – GE“ an. Im Osten ist laut Flächennutzungsplan ein weiteres „GE“ dargestellt, die-
ses wird momentan als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Es ist fraglich, ob eine Ausweisung 
als „allgemeine Wohnbaufläche“ an dieser Stelle möglich ist, da die Fläche an zwei Seiten 
schon an bestehende „Gewerbegebiete“ und an einer dritten Seite an ein mögliches „Gewerbe-
gebiet“ angrenzt. Dies wäre durch die entsprechenden Fachstellen zu klären. Denn die schon 
bestehenden Gewerbebetriebe dürfen durch das „allgemeine Wohngebiet“ nicht eingeschränkt 
werden. Hierzu wird auf die Beachtung des Trennungsgrundsatzes des § 50 BImSchG verwie-
sen, dem bei der Konfliktbewältigung im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung besondere 
Bedeutung zukommt. 
 
Gegebenenfalls wäre eine Ausweisung als ein „Mischgebiet – MI“ nach § 6 BauNVO, ein „Dorf-
gebiet – MD“ nach § 5 BauNVO oder eine „Gemischte Baufläche – M“ nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 
BauNVO zweckmäßiger. In diesen Fällen wäre aber jeweils keine reine Wohnnutzung möglich. 
 
Die Stellungnahme erfolgt vorbehaltlich der positiven Stellungnahmen der beteiligten Fachstel-
len, welche momentan noch nicht vorliegen. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im schalltechnischen Gutachten ange-
setzten Ersatzschallquellen geben die maximal mögliche Emission je Betriebsfläche (gemäß 
Gebietseinstufung im verbindlichen Flächennutzungsplan) wieder. Die tatsächliche Nutzung 
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darf diese auch ohne das Plangebiet nicht überschreiten. Das erforderliche resultierende Min-
destschalldämmmaß ist in Kombination mit der Eigenabschirmung der Gebäude sowie einer 
fensterunabhängigen Gebäudelüftung vorzusehen. Bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist 
die schalltechnische Verträglichkeit mit den umliegenden Schallquellen gegeben. Zur Gewähr-
leistung der schalltechnischen Verträglichkeit der umliegenden Emissionen mit dem Plangebiet 
wird eine städtebauliche Sicherung der vorgeschlagenen Maßnahmen auf verbindlicher Bau-
leitplanungsebene durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgen. 
 
Bei der Planung zukünftiger gewerblicher Flächen ist auf die zum Zeitpunkt der Errichtung be-
stehende Bebauung, im Sinne des Bestandsschutzes, Rücksicht zu nehmen und die schall-
technische Verträglichkeit nachzuweisen. Zukünftige Gewerbegebiete können unter Ausnut-
zung der Gliederungsmöglichkeiten von Baugebieten so geplant werden, dass die in § 50 BIm-
SchG geforderte Gebietsverträglichkeit mit angrenzenden lärmempfindlichen Bereichen ge-
währleistet ist.  
 
Um die in § 50 BImSchG angesprochene „Zuordnung“ zu beachten, sind nicht nur „Schutzab-
stände“, sondern auch Maßnahmen die Mittel, die die Lagebeziehung zwischen emittierender 
und betroffener Nutzung günstig beeinflussen können. Hierbei erlangen die Festsetzungsmög-
lichkeiten von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Bedeutung. 
 
Bei einer Beachtung der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens auf der Ebene des Be-
bauungsplanes ist nicht von einer erheblichen zusätzlichen Einschränkung der angrenzenden 
gewerblichen Nutzung auszugehen.  
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
2. Naturschutz 
Der vorgesehenen 11. Änderung des Flächennutzungsplans stehen keine Naturschutzbelange 
entgegen. 
 
Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass aufgrund einer Vollzugsvorgabe der höheren Natur-
schutzbehörde Teile des Gebietes in der Prüfkulisse Feldhamster liegen und im Falle der an-
stehenden Bebauungsplanaufstellung evtl. einen Prüf- und Untersuchungsaufwand und speziel-
le artenschutzrechtliche Maßnahmen notwendig macht. 
 
Die Gemeinde Geroldshausen wird gebeten, sich frühzeitig mit der unteren Naturschutzbehörde 
in Verbindung zu setzen. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren 
wird das Vorkommen des Feldhamsters geprüft. Falls erforderlich, werden                                                     
spezielle artenschutzrechtliche Maßnahmen getroffen. Auf Ebene des Flächennutzungsplans 
besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
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3. Wasserrecht und Bodenschutz 
Stellungnahme zum geplanten Vorhaben aus wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher 
Sicht: 
 
Das Gebiet ist als Karstgebiet bzw. Gebiet mit klüftigem Untergrund eingestuft. Das geplante 
Vorhaben liegt nicht in einem amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiet und nicht im amtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet eines Gewässers. 
Es wird vorausgesetzt, dass die ordnungsgemäße Erschließung (Wasserversorgung, Schmutz-
wasser, Niederschlagswasserbewirtschaftung) gesichert ist bzw. wird. Die Abwasserbeseitigung 
sollte, wenn möglich im Trennsystem erfolgen. Anfallendes Niederschlagswasser sollte generell 
gesammelt und breitflächig über die aktive Bodenzone versickert werden. Die Oberflächen von 
Stellplätzen und Zufahrten sollten wasserdurchlässig gestaltet werden. 
 
Bezüglich der grundsätzlichen, wasserwirtschaftlichen Belange wird dem Verfahrensführer 
(Gemeinde) empfohlen, auch den allgemeinen amtlichen Sachverständigen in der Wasserwirt-
schaft, das zuständige Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) im Verfahren zu beteiligen 
zum allgemeinen Gewässer- und Bodenschutz, sowie zum Umgang mit Niederschlagswasser. 
 
Durch die o. g. Bauleitplanung werden keine ggf. erforderlichen wasserrechtlichen Genehmi-
gungen bzw. Erlaubnisse ersetzt. Sofern z. B. Veränderungen an Gewässern/ wasserführenden 
Gräben vorgesehen sind oder Niederschlagswasser aus einem Baugebiet in ein Gewässer ein-
geleitet werden soll (z. B. über ein Regenrückhaltebecken), ist dies ggf. in einem separaten 
wasserrechtlichen Verfahren abzuprüfen. Bitte ggf. vorab dann mit dem Wasserwirtschaftsamt 
Aschaffenburg (WWA) abklären. 
 
Für die im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke besteht kein Eintrag im Altlastenkataster 
ABuDIS. 
 
Beschluss: 
 
Da das Gebiet nicht in einem amtlich festgesetzten Wasserschutzgebiet und nicht im amtlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiet eines Gewässers liegt wird zur Kenntnis genommen. 
Die übrigen Anmerkungen werden entsprechend im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
planes berücksichtigt. 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg keine Stellungnah-
me abgegeben hat. Es ist somit davon auszugehen, dass von Seiten des Wasserwirtschaftsam-
tes keine Anregungen oder Hinweise vorgebracht werden. Dennoch wird das zuständige Was-
serwirtschaftsamt Aschaffenburg (WWA) weiterhin am Verfahren beteiligt. 
 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass für das Plangebiet keine Eintragungen im ABuDIS 
Dateninformationssystem vorhanden sind. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
4. Immissionsschutzrecht 
Zu den vorgelegten Unterlagen wird aus der Sicht des Immissionsschutzes wie folgt Stellung 
genommen: 
 
4.1 Sachverhalt, Standort 
Die Gemeinde Geroldshausen plant die 11. Änderung des bestehenden Flächennutzungspla-
nes. 
Das geplante Gebiet ist derzeit im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Geroldshau-
sen als Fläche für Gewerbe ausgewiesen. Daher ist ein Bauleitplanverfahren mit Änderung des 
Flächennutzungsplanes notwendig, um die Fläche als allgemeines Wohngebiet darzustellen. 
Die geplante Gesamtgröße der Bauflächen beträgt ca. 1,0 ha. 
Die geplanten Bauflächen werden gemäß der Begründung vom 01.03.2023 im Westen durch 
die „Klingenstraße“ und im Osten durch die Straße „Kornäcker“ begrenzt. Im nördlichen Bereich 
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grenzt ein bestehendes Wohnbaugebiet und im südlichen und westlichen Bereich ein Gewer-
begebiet an. Östlich befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. 
 
In einem Abstand von ca. 120 m zum Plangebiet verläuft die Bahnstrecke Würzburg/ Heidings-
feld -Kirchheim in Nord-Süd-Richtung. Die Staatsstraße St 2295 verläuft südlich (Abstand zum 
Plangebiet ca. 50 m) und westlich (entlang der Bahngleise in einem Abstand zum Plangebiet 
ca. 150 m) des Plangebiets. Die Staatsstraße St 511 verläuft westlich der geplanten Bebauung 
in einem Abstand von ca. 300 m. 
 
4.2 Beurteilung 
Auf das Plangebiet wirken insbesondere Verkehrslärm durch die Bahnlinie und den Straßenver-
kehr, sowie gewerblicher Lärm durch die umliegenden Gewerbebetriebe ein. 
 
Verkehrslärm 
Die von den umliegenden maßgeblichen Verkehrswegen verursachten Immissionen im Plange-
biet sind gemäß DIN 18005-1 zu beurteilen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 gelten für 
die städtebauliche Planung. Sie hängen vom Gebietscharakter ab. Ihre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der 
betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastun-
gen zu erfüllen. Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der 
überbaubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Fläche der sonstigen 
Nutzung bezogen werden. 
 
Die Orientierungswerte für Verkehrslärm wurden im schaltechnischen Gutachten untersucht. 
Für Verkehrslärmimmissionen betragen die Orientierungswerte nach DIN 18005-1 tagsüber 
55dB(A) und nachts 45dB(A). Gemäß der schalltechnischen Untersuchung werden die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 im Nachtzeitraum (22.00-6.00 Uhr) an allen Immissionspunkten, 
mit Ausnahme des IP11, um bis zu 10 dB(A) überschritten. Der prognostizierte Beurteilungspe-
gel durch den Verkehrslärm zur Nachtzeit beträgt bis zu 55 dB(A). Auch die Orientierungswerte 
zur Tagzeit werden am IP01 und IP02 um bis zu 2 dB(A) überschritten. Maßgebend für die 
Überschreitungen sind die Emissionen der Staatstraße St 2295 sowie die Bahnlinie. 
 
Hinweis gemäß Beiblatt 1 der DIN 18005-1: 
Bei Beurteilungspegeln über 45 dB ist selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ungestörter 
Schlaf häufig nicht mehr möglich. 
 
Gewerbelärm: 
Im Umfeld des Plangebiets befinden sich mehrere Betriebe. Im schalltechnischen Gutachten 
wurden die einzelnen Gewerbeflächen als Ersatzschallquellen (Flächenschallquellen) modelliert 
und nach TA Lärm beurteilt. Dieser Vorgehensweise kann aus immissionsschutzfachlicher Sicht 
nicht gefolgt werden, da diese Modellierung nicht der tatsächlichen Nutzung der Gewerbeflä-
chen widerspiegelt. Die Modellierung als Flächenschallquelle ist zu pauschal und vereinfacht. 
Im schalltechnischen Gutachten sind die tatsächlichen Emissionen zu untersuchen. 
 
Zu Kapitel 7.3 „Lösungsvorschlag“ des schalltechnischen Gutachtens 
Im Kapitel 7.3 wird ein erforderliches Mindestschalldämmmaß für alle Fassadenseiten genannt. 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht stellt sich die Frage in wie weit die Schalldämmmaße die 
Beurteilungspegel an den Immissionspunkten verringern sollen. Der Immissionsort liegt nach 
TA Lärm A.1.3 bei bebauten Grundstücken 0,5m vor der Mitte des geöffneten Fensters. Ein 
Schalldämmmaß von Gebäudefassaden reduziert insbesondere den Schall innerhalb von Ge-
bäuden. 
 
Trennungsgrundsatz § 50 BImSchG 
Darüber hinaus wird auf den Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG verwiesen „Bei raumbe-
deutsamen Planungen […] sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einan-
der so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen […] auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbe-
sondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem 
Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
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und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.“ Aus immissions-
schutzfachlicher Sicht wird ein allgemeines Wohngebiet neben einem Gewerbegebiet proble-
matisch gesehen. 
 
4.3 Fazit 
Aufgrund der teils starken Überschreitungen der Orientierungswerte für Verkehrslärm insbeson-
dere zur Nachtzeit, des nicht berücksichtigten Trennungsgrundsatzes und der für die Gewerbe-
betriebe vereinfachten modellierten Flächenschallquellen werden von Seiten des Immissions-
schutzes erhebliche Bedenken bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplanes geäußert. 
 
Beschluss: 
 
Verkehrslärm: In Kapitel 7, Seite 22, des Schallgutachtens werden Lösungsvorschläge für die 
Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005-1 beschrieben. Bei Berücksichtigung 
dieser Maßnahmen ist die schalltechnische Verträglichkeit mit den umliegenden Schallquellen 
gegeben. 
 
Gewerbelärm: Die im schalltechnischen Gutachten angesetzten Ersatzschallquellen, geben die 
maximal mögliche Emission je Betriebsfläche (gemäß Gebietseinstufung im verbindlichen Flä-
chennutzungsplan) wieder. Die tatsächliche Nutzung darf diese auch ohne das Plangebiet nicht 
überschreiten. Eine mögliche zukünftige gewerbliche Umstrukturierung auf den einzelnen Flä-
chen wäre bei den angesetzten Pegeln bereits berücksichtigt. 
 
zu Kapitel 7.3: Das erforderliche resultierende Mindestschalldämmmaß ist in Kombination mit 
der Eigenabschirmung der Gebäude sowie einer fensterunabhängigen Gebäudelüftung vorzu-
sehen. Bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist die schalltechnische Verträglichkeit mit den 
umliegenden Schallquellen gegeben. 
 
§ 50 BImSchG sagt aus, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, 
insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter 
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Ge-
biete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei raumbe-
deutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach 
§ 48a Absatz 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist 
bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als 
Belang zu berücksichtigen. 
 
Durch die Ausführungen des schalltechnischen Gutachtens wird nachgewiesen, dass bei einer 
Übernahme der empfohlenen Maßnahmen in den Bebauungsplan die Einhaltung der Festset-
zungen eine Auswirkung durch schädliche Umwelteinwirkungen, hier Lärmemissionen aus den 
gewerblichen Strukturen, weitestgehend vermieden werden. Somit liegt der Nachweis der Ein-
haltung der Vorgaben des § 50 BImSchG vor. Ein strikter räumlicher Trennungsgrundsatz zwi-
schen Wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen lässt sich aus § 50 BImSchG nicht ablei-
ten.  
 
Auf die Ausführungen „Fickert / Fieseler Baunutzungsverordnung, 13. Auflage 2018 Kommenta-
re unter besonderer Berücksichtigung des deutschen und gemeinschaftlichen Umweltschutzes 
41.2 Abs. 3“, welche sinnverwandt ist, wird verwiesen. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
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Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
5. Gesundheitsamt 
Vom Gesundheitsamt zu prüfenden Belange (Trinkwasser, usw.) bzw. negative Auswirkungen 
auf den Menschen und seine Gesundheit, sowie die Bevölkerung insgesamt, werden nicht ge-
sehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass negative Auswirkungen auf den Menschen und sei-
ne Gesundheit, sowie die Bevölkerung insgesamt, nicht gesehen werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
6. Kreisentwicklung 
Die Gemeinde Geroldshausen beabsichtigt mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
ein bisheriges GE-Gebiet (Gewerbegebiet) in ein WA-Gebiet (allgemeines Wohngebiet) auszu-
weisen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 1,0 ha am östlichen 
Ortsrand von Geroldshausen und schließt direkt an bestehende Bauflächen an. 
 
Mit der geplanten Aufstellung schafft die Gemeinde Geroldshausen die Voraussetzungen zur 
Entstehung neuen Wohnraums. Besonders im Hinblick auf den allgemein ländlichen Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf trägt die Maßnahme zur Zukunftssicherung und Weiterentwick-
lung sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Wohnstandort bei. 
 
Gegen das Vorhaben bestehen aus Sicht der Kreisentwicklung keine Einwände. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der Kreisentwicklung keine Einwände 
gegen das Vorhaben erhoben werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
7. Klimaschutz, Energiewende und Mobilität 
Die Gemeinde Geroldshausen möchte mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ein 
bisheriges GE-Gebiet (Gewerbegebiet) gemäß § 8 BauNVO in ein WA-Gebiet (allgemeines 
Wohngebiet) gemäß § 4 BauNVO ausweisen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Geroldshausen umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 1,0 ha am östlichen Ortsrand von Ge-
roldshausen. Der Ortskern von Geroldshausen sowie die Haltstellen des ÖPNV (Bahnhof) sind 
fußläufig gut zu erreichen. 
Die Schutzgutbetrachtung in Bezug auf die Schutzgüter Luft und Klima ergab, dass keine gra-
vierenden langfristigen klimatischen Auswirkungen – baubedingt können in der Luft kurzzeitig 
höhere Emissionswerte festgestellt werden - zu erwarten sind. Der Klimawandel wird durch die 
Bauarbeiten nicht in feststellbarem Maße begünstigt. Außerdem fördern die Vorstellungen des 
Investors für das Plangebiet den Ausbau erneuerbarer Energien und leisten einem Beitrag zum 
Klimaschutz, indem Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen auf der Dachhaut angebracht 
werden. 
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Der SFB 7 hat keine Einwände gegen das Vorhaben, da die klimatischen Auswirkungen, die 
Nutzung erneuerbarer Energien und die Anbindung an den ÖPNV berücksichtigt wurden. 
 
Jene 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen stellt sich als 
notwendig dar, um eine sinnvolle städtebauliche Ordnung zu gewährleisten, als auch den Be-
darf an o.g. Bauflächen zu decken. Ebenso wird durch die 11. Änderung des Flächennutzungs-
planes die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solar Wohngebiet Korn-
äcker“ planungsrechtlich vorbereitet. 
 
Eine Nutzung erneuerbarer Energien bei der Umsetzung neuer Bauvorhaben im Gebiet wird 
von Seiten des SFB 7 empfohlen. In Anbetracht des Klimawandels und damit u.a. steigender 
Temperaturen sollte beim Neubau zudem auf bauliche Hitzeschutzmaßnahmen geachtet wer-
den. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird berücksichtigt, dass bauliche Hitze-
schutzmaßnahmen zu beachten sind. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
8. Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans befinden sich keine 
Bau- und Bodendenkmäler. Soweit eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege vorliegt, wird auf diese verwiesen. 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. Der Gemeinderat stellt fest, dass das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege keine Stellungnahme abgegeben hat. Dennoch wird 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weiterhin am Verfahren beteiligt. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands vom 15.06.2023 
 
Die geplante Umwandlung der ca. ein Hektar umfassende Gewerbefläche in Wohnbaufläche im 
Hauptort Geroldshausen kann die regionalplanerischen Zielsetzungen zur Innenentwicklung 
unterstützen (z. B. B II 2.3 RP2). Aufgrund der angrenzenden Gewerbegebiete ist dabei folgen-
des regionalplanerische Ziel zu beachten: Wohnbaugebiete sollen vor allem gegenüber und 
emitierenden Industrie- und Gewerbebetrieben nur mit den erforderlichen Schutzabständen 
ausgewiesen werden. Weiter soll bei der Errichtung lärmintensiver Industrie- und Gewerbebe-
triebe darauf hingewirkt werden, dass die Lärmeinwirkungen auf Wohngebiete so gering wie 
möglich gehalten werden (B XII 3.3). 
 
Beschluss: 
 
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde bereits ein schalltechnisches 
Gutachten erarbeitet. In diesem schalltechnischen Gutachten werden sowohl die anzunehmen-
den Lärmimmissionen aus dem Bereich der bestehenden gewerblichen Strukturen als auch aus 
den umliegenden Verkehrseinrichtungen beurteilt. Gleichzeitig werden Maßnahmen vorge-
schlagen, die ein angemessenes Nebeneinander von Wohnstrukturen und gewerblichen Nut-
zungen bzw. den Verkehrseinrichtungen gewährleisten. Diese sind entsprechend in den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Bei einer Berücksichtigung dieser Maß-
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nahmen ist die schalltechnische Verträglichkeit der unterschiedlichen Nutzungsstrukturen un-
tereinander gegeben. 
 
Um die in § 50 BImSchG angesprochene „Zuordnung“ zu beachten, sind nicht nur „Schutzab-
stände“, sondern auch Maßnahmen die Mittel, die die Lagebeziehung zwischen emittierender 
und betroffener Nutzung günstig beeinflussen können. Hierbei erlangen die Festsetzungsmög-
lichkeiten von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Bedeutung. Die schalltechnische Verträglichkeit der 
umliegenden Emissionen mit dem Plangebiet wird durch eine städtebauliche Sicherung der 
vorgeschlagenen Maßnahmen auf verbindlicher Bauleitplanungsebene mittels eines Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes hergestellt. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 01.06.2023 
 
Das geplante Gebiet ist derzeit im wirksamen Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausge-
wiesen und soll zu einer Fläche für ein Allgemeines Wohngebiet geändert werden. Der Gel-
tungsbereich umfasst eine Größe von ca. 1,0 ha.  
 
Es handelt sich um hochwertige Loßböden mit Bodenzahlen von 72 (L4Lö 72/72).  Die Acker-
bodenverhältnisse liegen deutlich über dem Landkreisdurchschnitt (Ackerzahl 63). Das AELF 
weist auf die besondere Bedeutung landwirtschaftlicher Böden mit hoher natürlicher Ertrags-
funktion hin. 
 
Die Fläche befindet sich innerhalb der Ortsstrukturen. Durch die kompakte Planung ist der Flä-
chenverbrauch für 22 Einfamilienhäuser sehr gering. 
 
Östlich der Fläche befinden sich getrennt durch eine Straße landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Bei der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung können Emissionen wie Geruch, Staub und 
Lärm auf das Plangebiet einwirken. Dies muss toleriert werden. 
 
Von Seiten der Landwirtschaft liegen keine weiteren Einwände gegen die vorliegende Planung 
vor. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Gemeinderat ist bekannt, dass es um 
hochwertige landwirtschaftliche Böden mit hoher natürlichen Ertragsfunktion handelt. Es ist je-
doch festzustellen, dass ein erheblicher Teilbereich der überplanten Fläche derzeit bereits nicht 
mehr landwirtschaftlich genutzt wird. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche als Ge-
werbegebiet dargestellt. Beeinträchtigungen und Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und 
Boden durch Versiegelung bzw. Teilversiegelung wäre bezüglich der Funktionen im Hinblick auf 
§ 2 Abs 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG bei einer Entwicklung der Fläche als Gewerbegebiet jedoch 
deutlich stärker. Durch kompakte Strukturen wird so wenig landwirtschaftliche Fläche in An-
spruch genommen wie möglich. Ein weiterer Handlungsbedarf ist nicht notwendig. 
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Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Bund Naturschutz in Bayern e. V. vom 15.05.2023 
 
Die Kreisgruppe Würzburg des BUND Naturschutz bedankt sich für die Beteiligung am Verfah-
ren zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen und nimmt 
wie folgt Stellung: 
 
Es fehlt eine Bedarfsbegründung für die Notwendigkeit der Wohngebietsausweisung. Hierbei 
sind auch bestehende Baulücken im Ort zu berücksichtigen. Die gilt insbesondere aufgrund des 
nach wie vor sehr hohen Flächenverbrauchs in Bayern (noch immer rund 12 ha/Tag). Zudem 
werden mit dem Vorhaben landwirtschaftlich beste Böden überplant, die für die Nahrungsmittel-
produktion hohe Bedeutung haben. Auch wird in den Lebensraum zahlreicher Offenlandarten 
eingegriffen. Dies macht zudem die Vorlage einer saP zwingend erforderlich.  
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Dem Gemeinderat ist bekannt, dass es um 
hochwertige landwirtschaftliche Böden mit hoher natürlicher Ertragsfunktion handelt. Es ist je-
doch auch festzustellen, dass ein erheblicher Teilbereich der überplanten Fläche derzeit bereits 
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt wird. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist die Fläche als 
Gewerbegebiet dargestellt. Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Fläche und Boden durch 
Versiegelung bzw. Teilversiegelung wäre stärker bei einer Entwicklung der Fläche als Gewer-
begebiet. Durch kompakte Strukturen wird so wenig landwirtschaftliche Fläche in Anspruch ge-
nommen wie möglich.  
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar Wohngebiet Kornäcker“ werden ein Um-
weltbericht sowie ein sarF vorgelegt. Im Flächennutzungsplan sind keine detaillierten Festle-
gungen möglich, da es sich lediglich um einen vorbereitenden Bauleitplan handelt. 
Zur Ermittlung des Bedarfs an Wohnbaufläche in der Gemeinde Geroldshausen wurde ein Be-
darfsnachweis erstellt. Die Bevölkerung Geroldshausen ist nach den Daten des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik in den letzten zehn Jahren insgesamt um ca. 8,6% gestiegen. Die 
Vorausberechnung des Demographie-Spiegels prognostiziert von 2019 bis 2033 eine Zunahme 
sogar um ca. 12,9%: Geroldshausen ist somit die Gemeinde mit der voraussichtlichen größten 
Bevölkerungszunahme im ganzen Unterfranken. Es ergibt sich daraus für die Gemeinde Ge-
roldshausen ein Ausweisungsbedarf, der deutlich über der Anzahl der Baugrundstücke inner-
halb des zukünftigen Bebauungsplanes liegt.  
 
Zusammenfassend entspricht die Ausweisung des Neubaugebiets „Solar-Wohngebiet Korn-
äcker“ dem begründeten Bedarf nach Bauflächen in der Gemeinde Geroldshausen. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
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Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Bayerischen Bauernverbands vom 13.06.2023 
 
Zunächst erlauben wir uns, darauf hinzuweisen, dass im Plangebiet eine landwirtschaftliche 
Flächenbewirtschaftung vom Ackerland erfolgt. Hier weisen wir auf den landwirtschaftlichen 
Betrieb Fuchs hin, der mit seinen Wirtschaftsgebäuden östlich vom Plangebiet liegt, sowie auf 
den westlich gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb Schmidt liegt, wobei dessen Wirtschaftsge-
bäude im Gewerbegebiet liegen. Durch die landwirtschaftlichen Hofstellen und die ackerland-
wirtschaftliche Bewirtschaftung ist davon auszugehen, dass durch die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung in das geplante allgemeine Wohngebiet (WA) Lärm-, Staub- und Geruchsemissi-
onen in das geplante Baugebiet getragen werden können. 
 
Bei der angesprochenen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Ackerland werden folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 

➢ Festmist- und Gülledüngung 

➢ Heuwerbung 

➢ Erntearbeiten. 

 
Durch die Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen sind grundsätzlich Konflikte mit der Wohnbe-
völkerung zu erwarten. 
 
Wir empfehlen daher in der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie im Bebauungsplan 
darauf rein deklaratorisch hinzuweisen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe und ebenso die 
daraus resultierenden landwirtschaftlichen Tätigkeiten vom Verfassungsrecht des Grundgeset-
zes nach Art. 14 (GG) eigentumsrechtlich und damit bestandsrechtlich geschützt sind. Daher 
sind entsprechende Emissionen schadlos hinzunehmen. 
 
Ergänzend dürfen wir auch noch anmerken, dass der Betrieb Schmidt im Jahr 2007 eine Ge-
werbeimmobilie erworben hat und sein Getreidelager mit Saatgutaufbereitung sowie Maschi-
nenhalle mit Instandsetzung eingerichtet hat. Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe östlich 
des Lagers. Staubemissionen wurden bisher nicht geprüft. 
 
Alles in allem zeigt die Situation, dass hier noch zwingend eine intensive Emissionsbeurteilung 
notwendig ist, damit die landwirtschaftlichen Betriebe aus der geplanten Bauleitplanung, hier 
eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) keinen Schaden erleiden. sollte ein ausreichender Ge-
ruchs- und Emissionsschwellenabstand vom geplanten Baugebiet (WA) zu den wirtschaftlichen 
Betrieben nicht möglich sein, so ist die Planung soweit zu ändern oder zu ergänzen, dass aus-
reichende entsprechende Emissionsabstände von dem geplanten allgemeinen Wohngebiet zu 
den landwirtschaftlichen Betrieben eingehalten werden können. 
 
Der Flächennutzungsplanänderung kann daher nur dann zugestimmt werden, wenn sich durch 
die Planänderung keine weiteren Nachteile für die Landwirtschaft und die bewirtschaftenden 
landwirtschaftlichen Betriebe ergeben. Insbesondere dürfen die im Gewerbegebiet (zukünftiges 
geplantes Allgemeines Wohngebiet) liegenden Wirtschaftsgebäude des LW- Betriebs Schmidt 
nicht eingeschränkt werden. Dafür wäre aus diesseitiger Sicht die planungsrechtliche Einstu-
fung als MD-Gebiet notwendig! 
 
Auf den verfassungsrechtlichen Bestandsschutz gemäß Artikel 14 GG darf nochmals hingewie-
sen werden. 
 
Nach derzeitiger Planungslage birgt die 11 Flächennutzungsplanänderung für die Landwirt-
schaft so gravierende Nachteile, dass wir sie generell ablehnen. 
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Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Zeitweilig können Staub-, Lärm und Ge-
ruchsemissionen durch die Landwirtschaft auftreten, vor allem in der Erntezeit, die jedoch im 
allgemeinen ländlichen Raum hinzunehmen sind und das benachbarte bebaute Wohngebiet 
bereits beeinträchtigen. Um das Konfliktpotenzial zwischen den zukünftigen Bewohnern des 
allgemeinen Wohngebietes zu verringern, wird auf Bebauungsplanebene darauf hingewiesen, 
dass es aufgrund angrenzender landwirtschaftlicher Nutzungen zu Emissionen wie Gerüchen, 
Stäuben oder Geräuschen kommen kann und diese als ortsüblich hinzunehmen sind. Die 
Lärmemissionen, welche während der Bewirtschaftung von Ackerflächen entstehen, sind nicht 
im Sinne der TA Lärm zu bewerten. Im Vergleich zu den umliegenden Gewerbebetrieben sind 
diese als nicht maßgeblich zu betrachten. 
 
Allgemein ist festzustellen, dass die genannten landwirtschaftlichen Betriebe durch bestehen-
den Bebauungsstrukturen bereits in erheblichem Maße eingeschränkt werden. Durch die ge-
plante Nutzung ist nicht von einer relevanten zusätzlichen Einschränkung der Betriebe, insbe-
sondere im Hinblick auf landwirtschaftstypische Emissionen auszugehen.  
 
Da durch den Bebauungsplan weder das Eigentums- und Erbrecht noch die Verpflichtung des 
Gebrauches von Eigentum zum Wohl der Allgemeinheit berührt werden und keine Enteignung 
vorgesehen wird, ist der Verweis auf Art. 14 des Grundgesetzes an dieser Stelle nichtzutref-
fend. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Umwelt vom 19.06.2023 
 
Mit Schreiben vom 09.05.2023 geben Sie dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) Gele-
genheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung.  
 
Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei Planun-
gen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grundsatzfragen von 
besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen oder regionalen Fachstel-
len derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, Geotopschutz, Geogefahren).  
 
Von den o.g. Belangen wird die Rohstoffgeologie berührt. Dazu geben wir folgende Stellung-
nahme ab:  
 
Belange der Rohstoffgeologie sind durch die vorliegende Planung nicht unmittelbar betroffen. 
 
Vor der Ausweisung ggf. notwendiger externer Ausgleichsflächen (im weiteren Verfahren) ist 
die Rohstoffgeologie erneut zu beteiligen, um potenzielle Konflikte mit Belangen der Roh-
stoffgeologie frühzeitig zu vermeiden.  
 
Bei weiteren Fragen zur Rohstoffgeologie wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Georg Büttner 
(Tel. 09281/1800-4751, Referat 105).  
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Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-
pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Land-
ratsamtes Würzburg (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  
 
Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Was-
serwirtschaftsamt Aschaffenburg wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem 
fach-spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall. 
 
Beschluss: 
 
Folgende Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange wurden in der frühzeitigen Beteiligung 
beteiligt: 

- Landratsamt Würzburg - Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbe-
hörde 

- Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 
Der Gemeinderat stellt fest, dass das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg keine Stellungnah-
me abgegeben hat. 
 
Auf die Stellungnahmen der übrigen genannten Behörden und Träger öffentlicher Belange so-
wie auf die daraus resultierenden Beschlussfassungen wird verwiesen. 
 
Bezüglich der Belange der Rohstoffgeologie nimmt die Gemeinde die Stellungnahme zur 
Kenntnis. Der Gemeinderat beschließt, bei der Ausweisung voraussichtlich notwendiger exter-
ner Ausgleichsflächen (im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens) das Bayerische Landesamt 
für Umwelt bezüglich der Rohstoffgeologie im weiteren Verfahren erneut zu beteiligen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
Stellungnahme der Handwerkskammer für Unterfranken vom 15.06.2023 
 
Ihre Planung sieht vor, ein bestehendes GE-Gebiet in ein WA-Gebiet umzuwandeln. 
 
Zum Vorentwurf des Planvorhabens weist die Handwerkskammer für Unterfranken, vor dem 
Hintergrund der von ihr zu vertretenden Belange des unterfränkischen Handwerks, auf immissi-
ons- und emissionsrechtliche Probleme für die angrenzenden Gewerbebetriebe ausdrücklich 
hin. 
 
Diese Bedenken sind bereits in Ihren Ausführungen und Begründungen explizit erwähnt wor-
den. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine derartige planungsrechtliche Situation in Zukunft für die 
ansässigen Handwerksbetriebe sehr problematisch sein wird. 
 
Im Rahmen der weiterführenden Planungen bitten wir daher ausdrücklich auf die Existenzsiche-
rung und Erweiterungsmöglichkeit dieser Betriebe zu achten. 
 
Für weitere Fragen steht Ihnen die Handwerkskammer für Unterfranken mit Ihren Beratungs-
möglichkeiten gerne zur Verfügung. 
 
Beschluss: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im schalltechnischen Gutachten ange-
setzten Ersatzschallquellen, geben die maximal mögliche Emission je Betriebsfläche (gemäß 
Gebietseinstufung im verbindlichen Flächennutzungsplan) wieder. Somit wird eine potentielle 
zukünftige Entwicklung der Betriebe auf der Ebene des schalltechnischen Gutachtens bereits 
berücksichtigt. Als Begrenzung sind lediglich die in einem Gewerbegebiet maximal zulässigen 
Immissionsrichtwerte einzuhalten. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
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BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt vom 
16.06.2023 
 
Die Gemeinde Geroldshausen plant die 11. Änderung des Flächennutzungsplans. Die nun als 
allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Fläche war zuvor als Gewerbegebiet dargestellt. Als 
Trägerin öffentlicher Belange i.S.v. § 4 BauGB äußern wir uns wie folgt zu diesem Vorhaben: 
 
Hinsichtlich der durch die IHK Würzburg-Schweinfurt zu vertretenden Belange der gewerblichen 
Wirtschaft haben wir keine Bedenken gegen das Planvorhaben. Wir weisen jedoch darauf hin, 
dass für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Mainfrankens ausrei-
chend Industrie- und Gewerbeflächen für Erweiterungen und Neuansiedelungen zur Verfügung 
stehen sollten. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat weist darauf hin, dass am vorliegenden Standort bereits eine erhebliche Ein-
schränkung der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gewerbegebietsflächen besteht. 
Gleichzeitig ist in den letzten Jahren kein zusätzlicher Bedarf an gewerblichen Bauflächen an 
die Gemeinde Geroldshausen herangetragen worden. Ebenso wird festgestellt, dass im Be-
darfsfall im Rahmen des Flächennutzungsplanes noch weitere gewerbliche Bauflächen zur Ver-
fügung stehen.  
 
Kein weiterer Handlungsbedarf ist notwendig.  
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Würzburg vom 22.05.2023 
 
Der Straßenbaulastträger für die St 511 und für die St 2295 übernimmt keine Kosten für Lärm-
schutzmaßnahmen, die aufgrund der Emissionen von den beiden Staatsstraßen erforderlich 
werden. Ansonsten besteht Einverständnis mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
Geroldshausen. 
 
Beschluss: 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Straßenbauträger für die St 511 und für die St 2295 
keine Kosten für Lärmschutzmaßnahmen übernimmt, die aufgrund der Emissionen von den 
beiden Staatsstraßen erforderlich werden.  
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Stellungnahme der Deutsche Bahn AG, Immobilien vom 16.05.2023 
 
Die DB AG, DB Immobilien und ihre Konzernunternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende 
Gesamtstellungnahme zum o. g. Verfahren: 
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Zur Umsetzung von Maßnahmen darf kein Bahngelände in Anspruch genommen werden, wenn 
hierzu nicht der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung vorliegt. 
 
Aufgrund der Nähe der Baugebiete zur Bahnlinie ist folgender Hinweis in die Planung mit auf-
zunehmen: 
 
Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in sei-
ner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder 
sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütte-
rung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnan-
lagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso 
sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BlmSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen 
Form veranlasst werden könnten, ausgeschlossen. 
 
Werden, bedingt durch die Ausweisung neuer Baugebiete (o.Ä.), Kreuzungen von Bahnstre-
cken mit Kanälen, Wasserleitungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kosten-
pflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungsanträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche übernommenen Verpflichtungen und Verzichte zu 
Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns -auch soweit sie nicht dinglich gesichert sind-, 
vom Antragsteller und dessen Rechtsnachfolger vollumfänglich zu berücksichtigen sind. Verän-
derungen und Maßnahmen an Dienstbarkeitsanlagen bzw. Bahnbetriebsanlagen dürfen nicht 
ohne Genehmigung des Dienstbarkeitsberechtigten bzw. des Anlagenverantwortlichen erfolgen. 
Ob Rechte zu Gunsten der Unternehmen des DB Konzerns bestehen, wurde im Rahmen dieser 
Stellungnahme nicht geprüft. 
 
Infrastrukturelle Belange 
 
Durch die Inhalte, Festlegungen und Zielsetzungen der Bauleitplanung dürfen der gewöhnliche 
Betrieb der bahnbetriebsnotwendigen Anlagen einschließlich der Maßnahmen zur Wartung und 
Instandhaltung sowie Maßnahmen zu Umbau, Erneuerung oder ggf. notwendiger Erweiterun-
gen keinesfalls verzögert, behindert oder beeinträchtigt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahngeländes 
sowie sonstiges hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen gemäß EBO § 62 
unzulässig ist. 
 
Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bauten und deren Errichtung keine negativen 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen können, wie z.B. durch Be-
einträchtigung der Sicht von Signalen oder durch Gelangen von Personen oder Objekten auf 
die Bahnanlagen. 
 
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist und dass die Lärmemissi-
onen des Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhöht werden. Sollte sich nach der 
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschir-
mungen anzubringen. 
 
Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicher-
heit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die Bahnrichtlinie 
882 zu beachten. Die Endwuchshöhe evtl. zu pflanzender Bäume sollte 4 m nicht überschrei-
ten. Ausgehend von der Endwuchshöhe der Bäume ist ein Abstand von 5 m zu den Stromlei-
tungen einzuhalten. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG 
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren. 
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Bei Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz 
der Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Schutzab-
ständen erforderlich. 
 
Bahngrund darf nur in Abstimmung mit der DB Netz AG und nach Unterweisung gegen die Ge-
fahren aus dem Eisenbahnbetrieb betreten werden. Die erforderlichen Festlegungen sind recht-
zeitig mit dem zuständigen Bezirksleiter der DB Netz AG abzustimmen. 
 
Erdarbeiten innerhalb des Stützbereichs von Eisenbahnverkehrslasten dürfen nur in Abstim-
mung mit der DB Netz AG und dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ausgeführt werden. 
 
Bezüglich der Parallellage von Verkehrsflächen (inkl. Parkplätze) gegenüber dem Schienenweg 
sind Mindestabstände und Schutzmaßnahmen erforderlich. Diese sind in Abhängigkeit der Ört-
lichkeit festzulegen. Die Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen (RPS) und das 
UIC Merkblatt 777-1 sind grundsätzlich zu beachten. Parkplätze und Zufahrten müssen auf ihrer 
ganzen Länge zur Bahnseite hin mit Schutzplanken oder ähnlichem abgesichert werden, damit 
ein Abrollen zum Bahngelände hin in jedem Fall verhindert wird. 
 
Allgemeine Hinweise bei Bauten nahe der Bahn 
Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hinein-
gelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch 
geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt 
auch während der Bauzeit. 
 
Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebsein-
richtungen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Si-
cherungseinrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebs-
störende oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. 
Nach § 4 Nr. 3 BNatSchG ist auf Flächen, die ausschließlich oder überwiegend Zwecken u. a. 
des öffentlichen Verkehrs als wichtige öffentliche Verkehrswege dienen, deren bestimmungsge-
mäße Nutzung zu gewährleisten. 
 
Demgemäß dürfen wichtige Verkehrswege (Bahnanlagen) in ihrer bestimmungsgemäßen Nut-
zung nicht beeinträchtigt werden. 
 
Ein Zugang zu den bahneigenen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und lnstandhaltungsmaß-
nahmen ist sicherzustellen. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnbetriebsanlagen, insb. der Gleise, ist 
stets zu gewährleisten. 
 
Die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahnkörper-Entwässerungsanlagen (Durchlässe, 
Gräben usw.) dürfen nicht beeinträchtigt werden. Den Bahndurchlässen und dem Bahnkörper 
darf von geplanten Baugebieten nicht mehr Oberflächenwasser als bisher zugeführt werden. 
Die Entwässerung des Bahnkörpers muss weiterhin jederzeit gewährleistet sein. 
 
Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund bzw. in einen 
Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengraben wird nicht zugestimmt. 
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergän-
gen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausge-
schlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbildern 
nicht vorkommen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften 
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen ge-
rechnet werden muss. Vor Durchführung von Maßnahmen im unmittelbaren Bereich von Bahn-
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anlagen / an der Grundstücksgrenze ist eine gesonderte Prüfung einschließlich einer Sparten-
auskunft durch die DB AG erforderlich. 
 
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiter-
hin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren. 
 
Die uneingeschränkte Zugangs- und Zufahrtmöglichkeit zu den vorhandenen Bahnanlagen und 
Leitungen muss auch während der Bauphase für die Deutsche Bahn AG, deren beauftragten 
Dritten bzw. deren Rechtsnachfolger jederzeit gewährleistet sein. 
 
Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden, 
es sei denn, es wird aufgrund vorübergehender Inanspruchnahme von Bahngrund ein Kurz-
zeitmietvertrag abgeschlossen (Baustelleneinrichtungsfläche). 
 
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass 
unter keinen Umständen Baustoffe / Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) 
gelangen. 
 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebau-
ung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erfor-
derlichenfalls vom Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Bei der weiteren Plangenehmigung und vor Durchführung einzelner Maßnahmen ist jeweils die 
Stellungnahme der Deutschen Bahn Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Baurecht, 
ktb.muenchen@deutschebahn.com einzuholen. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den 
Satzungsbeschluss zu übersenden. 
 
Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt Auswirkungen auf den Bahnbetrieb ergeben, so behält 
sich die DB AG weitere Auflagen und Bedingungen vor. 
 
Beschluss: 
 
Die Gesamtstellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Aufgrund des Abstandes zwischen dem Planungsbereich und dem Bahnkörper ist nicht von 
einer Beeinträchtigung durch Erschütterungen, Funkenflug oder ähnlichem auszugehen. Bezüg-
lich der Lärmemissionen wird auf die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens verwiesen. 
Eine Kreuzung der Gleisanlage durch Erschließungseinrichtungen ist nach aktuellem Stand der 
Planung nicht vorgesehen. Durch den räumlichen Abstand zwischen dem Planungsbereich und 
der Bahnanlagen ist nicht von einer Inanspruchnahme von Bahnanlagen oder verlegten Lei-
tungstrassen, einer Beeinträchtigung des Zugangs, oder der Standsicherheit und Funktions-
tüchtigkeit der Betriebsanlagen auszugehen. Eine Verknüpfung mit den Entwässerungsanlagen 
oder deren Änderung ist ebenfalls nicht beabsichtigt. Aufgrund der zwischenliegenden gewerb-
lichen Bebauung ist auch nicht von einer Auswirkung oder Beeinträchtigung durch Beleuch-
tungsanlagen oder andere optische Auswirkungen auszugehen. Durch den räumlichen Abstand 
von ca.110 m zwischen den Bahnanlagen und dem Planungsbereich und der zwischenliegen-
den Bebauung ist auch nicht von direkten Auswirkungen auf zukünftige Aus- und Umbaumaß-
nahmen auszugehen, die über die bisherigen Einschränkungen hinausgehen. Eine Lagerung 
von Materialien auf Bahngrund bzw. in dessen näheren Umfeld im Rahmen der vorgesehenen 
Baumaßnahmen ist ebenfalls nicht beabsichtigt. Durch die zwischenliegende Bebauung ist die 
Deutsche Bahn nicht direkter Anlieger an den Planungsbereich und ist somit auch nicht beteili-
gungspflichtig im Rahmen von Baumaßnahmen. Der Gemeinderat beschließt, die Deutsche 
Bahn AG an dem weiteren Verfahren der Flächennutzungsplanänderung bzw. der Aufstellung 
des Bebauungsplanes zu beteiligen.  
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Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sind folgende 
Stellungnahmen eingegangen: 
 
Stellungnahme 1 vom Privat vom 15.06.2023 
 
Mein Mandant ist Eigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 661 der Gemarkung Geroldshausen.  
 
1. Es bestehen schon Bedenken, ob die Änderung in dem Bereich überhaupt notwendig ist.  
Es ist nicht ersichtlich, dass es für Geroldshausen eine nachhaltige Nachfrage nach Wohnraum 
bestehen würde. Die Begründung bleibt einer näheren Konkretisierung schuldig, warum denn 
angeblich neue Wohnflächen notwendig sind, zumal die Bautätigkeit derzeit gegen Null geht 
und weitere Bauflächen vorhanden sind. 
 
Allein deshalb fehlt es bereits an der Erforderlichkeit der Änderung einer gewerblichen Fläche 
zu einer Fläche für Wohnraum in unmittelbarer Nachbarschaft zum Grundstück meiner Man-
dantschaft.  
 
Beschluss: 
 
Zur Belegung des Bedarfs an Wohnbaufläche in der Gemeinde Geroldshausen wurde ein Be-
darfsnachweis erstellt. Die Bevölkerung Geroldshausen ist nach den Daten des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik in den letzten zehn Jahren insgesamt um ca. 8,6% gestiegen. Die 
Vorausberechnung des Demographie-Spiegels prognostiziert von 2019 bis 2033 eine Zunahme 
sogar um ca. 12,9%: Geroldshausen ist somit die Gemeinde mit der voraussichtlich größten 
Bevölkerungszunahme in ganz Unterfranken.  
 
Zusammenfassend entspricht die Ausweisung des Neubaugebiets „Solar-Wohngebiet Korn-
äcker“ dem begründeten Bedarf nach Bauflächen in der Gemeinde Geroldshausen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
2. Die Änderung des Flächennutzungsplans als Grundlage für den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan verstößt eklatant gegen den Trennungsgrundsatz:  
„Dabei erweist sich eine Bauleitplanung regelmäßig als verfehlt, wenn sie - unter Verstoß gegen 
den Trennungsgrundsatz des § 50 Satz 1 BImSchG - dem Wohnen dienende Gebiete anderen 
Gebieten so zuordnet, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die Wohngebiete nicht so weit 
wie möglich vermieden werden (vgl. BVerwG, Urt. v. 16.3.2006 - 4 A 1075.04 -, BVerwGE 125, 
116 = BRS 80 Nr. 130 = juris Rn. 164; v. 19.4.2012 - 4 CN 3.11 -, BVerwGE 143, 24 = BRS 79 
Nr. 20 = juris Rn. 28 f.). Dies schließt - insbesondere im Hinblick auf die Vorgabe, mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB) - zwar nicht aus, Wohngebiete in 
lärmvorbelasteten Bereichen zu planen (vgl. beispielhaft etwa Senatsurt. v. 7.10.2021 - 1 KN 
3/20 -, BauR 2022, 197 = juris Rn. 43 ff.).“  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die Aussage des § 50 Satz 1 BImSchG wie folgt lautet:  
 
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbe-
reichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich ge-
nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Na-
turschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte 
Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden.“ 
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Durch die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens ist erkennbar, dass durch geeignete 
Maßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes eine Wohnbebauung im direkten räumlichen 
Umfeld der bestehenden Gewerbestrukturen in Bezug auf die Lärmemissionen umsetzbar ist. 
Wie in der Stellungnahme erläutert, ist eine Planung eines Wohnbaugebietes in einem lärmvor-
belasteten Bereich nicht ausgeschlossen soweit eine entsprechende Berücksichtigung in der 
Planung erfolgt.  
 
Die zitierten richterlichen Entscheidungen BVerwG  4 A 1075.04 und BVerwGE 125, 116 betref-
fen die planungsrechtliche Behandlung des Standortes eines Flughafens (Flughafen Berlin) und 
sind somit für die vorliegende Situation nur bedingt zutreffend. 
 
Die Entscheidung BVerwGE 143, 24 behandelt die Errichtung eines Tierimpfstoffzentrums im 
Umfeld eines Wohngebietes. Hier wurde entschieden, dass dies nicht gegen den Trennungs-
grundsatz verstößt. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Vorliegend ist das Grundstück meines Mandanten, genauso wie die umliegenden Grundstücke 
allesamt mit gewerblichen oder landwirtschaftlichen Anlagen bebaut. Es finden sich Maschi-
nenhallen, Lagerhallen, Verarbeitungsanlagen, Autowerkstatt, Metall- und Handwerksbetriebe.  
 
Allesamt handelt es sich um lärmintensive Gewerbebetriebe, die im festgesetzten Gewerbege-
biet auch zulässig und genehmigt sind.  
 
Deshalb ist in Bezug auf den zulässigen Lärm und die zu erwartenden widerstreitenden Interes-
sen zwischen potenziellen Bewohnern des neuen Wohngebietes und der vorhandenen gewerb-
lichen Nutzung der Konflikt nur dahingehend zu lösen, dass ein Wohngebiet, umschlossen von 
einem Gewerbegebiet an dieser Stelle unzulässig ist und zu unterbleiben hat. Allein bezogen 
auf die Lärmbelastung ist die Planung bereits nicht realisierbar.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat verweist auf die Aussage des schalltechnischen Gutachtens wonach eindeu-
tig nachgewiesen wird, dass bei einer Umsetzung der Empfehlungen des schalltechnischen 
Gutachtens im Rahmen des Bebauungsplanes eine Einhaltung der Richtwerte für ein allgemei-
nes Wohngebiete gewährleistet werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
 
Darüber hinaus sind die Auswirkungen einer eventuellen Staubbelastung weder geprüft worden 
noch absehbar. Es handelt sich in der Umgebung auch hinsichtlich der Staubbelastung um 
durchaus sehr immissionsträchtige Betriebe (BayWa, Maschinenhallen meines Mandanten). Die 
Hallen für die Saatgutaufbereitung und auch die Landmaschinenhallen für Reparaturen verur-
sachen eine nicht unerhebliche Staubbelastung für das zu planende Wohngebiet.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die Einrichtungen der BayWa Agrar Geroldshausen als we-
sentlicher Staubemittent in einen Abstand von ca. 55 m zum Planungsbereich liegen und dem-
gegenüber durch bestehende Bebauungsstrukturen abgeschirmt werden. Ebenso wird festge-
stellt, dass in einem ähnlichen Abstand bereits Bebauungsstrukturen bestehen, die eindeutig 
einen Wohnbaucharakter zuzuordnen sind. Somit liegt hier bereits eine Einschränkung des Be-
triebes durch bestehende Bebauungsstrukturen vor. 
 
Das genannte Grundstück des Einwenders besitzt nur einen sehr geringen Kontaktbereich mit 
der geplanten Wohnbebauungsstruktur und wird hier überwiegend von geschlossenen Be-
triebsgebäuden geprägt, wodurch nicht mit erheblichen Staubemissionen aus diesem Bereich 
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zu rechnen ist. Im Rahmen des Bebauungsplanes ist dieser Bereich im Hinblick auf Staubemis-
sionen näher zu betrachten. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Auch verkehrstechnisch würde sich eine unerträgliche Situation ergeben, sowohl bezogen auf 
den Verkehr an sich, aber auch auf die Verkehrsbelastung. Denn mein Mandant darf zulässi-
gerweise auch sonntags Arbeiten. Der Zu- und Abfahrtverkehr erfolgt teilweise nach Mitter-
nacht. Dies erzeugt auch zu ungewöhnlichen Zeiten einen nicht unerheblichen Lärm.  
 
Beschluss: 
 
Die in einem Gewerbegebiet zulässigen Lärmemissionen wurden für die Erarbeitung des schall-
technischen Gutachtens zugrunde gelegt. Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Vorgaben der 
TA Lärm für nächtliche Gewerbetätigkeiten verringerte Emissionswerte zulässig sind. Auf die 
Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens wird verwiesen.  
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Die Erschließungsanlagen wiederum sind für die Anbindung eines Wohngebietes gar nicht aus-
gelegt, so dass eine verkehrstechnisch nicht hinnehmbare Situation entsteht, wenn die Ver-
kehrsanlagen, die derzeit nur von gewerblichen Fahrzeugen in Anspruch genommen werden, 
auch von zusätzlichen An- und Abfahrverkehr von Bewohnern beansprucht werden.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass die bestehende Zufahrtstraße eine Ausbaubreite von ca. 6,60 
m besitzt. Somit ist eine Fahrspurbreite von 3,30 m gegeben, wodurch ein unbehinderte Begeg-
nungsverkehr für Schwerlastfahrzeuge ermöglicht wird. Somit entspricht die Ausbaubreite der 
bestehenden Straße gemäß RAL der einer Landstraße mit einem Verkehrsaufkommen von bis 
zu 15.000 Fahrzeugen, davon 300 LKW pro Tag. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
ein teilweises Abfließen des Verkehrs aus den geplanten Wohnbaustrukturen nicht zu einer 
Überlastung der bestehenden Erschließungsstraße führen wird. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Nicht zuletzt hat mein Mandant auch deshalb, weil der Betrieb schon seit Jahrzenten besteht 
und zuletzt erhebliche Investitionen getätigt wurden ein Interesse, dass sein Eigentumsrecht 
dementsprechend geschützt ist und in seinen ausgeübten Gewerbebetrieb nicht eingegriffen 
wird. Denn eine heranrückende Wohnbebauung, ohne jegliche Rechtfertigung hat zur Folge, 
dass der Fortbestand des Betriebes, trotz dessen ausdrücklicher bauplanungsrechtliche Zuläs-
sigkeit, in Gefahr gerät.  
 
Ich bitte, diese Einwendungen im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu berücksichti-
gen und von der weiteren Planung abzusehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass bereits auf der Ebene des Flächennutzungsplanes die berech-
tigten Interessen der bestehenden Gewerbebetriebe berücksichtigt werden. Hierzu wird auf das 
schalltechnische Gutachten und die übrigen bereits erfolgten Erhebungen und die vorausge-
gangenen Beschlussfassungen verwiesen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei 
der Erarbeitung des schalltechnischen Gutachtens nicht nur die derzeitige Bestandssituation, 
sondern gleichzeitig die potentiellen zukünftigen Entwicklungen der ansässigen Betriebe be-
rücksichtigt wurden.  
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
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gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Stellungnahme 2 vom Privat vom 16.06.2023 
 
Bei dem genannten Grundstück handelt es sich bisher um eine Gewerbefläche. Diese Fläche 
ist südlich und westlich von Gewerbetreibenden eingegrenzt. 
 
In nördlicher Richtung grenzt die Fläche in gesamter Länge an das Grundstück meiner Frau 
und mir (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), das sind immerhin eine Länge von mehr als 100 m. 
 
Zu einer Umwandlung in ein Wohngebiet möchte ich daher nachfolgende Bedenken anmelden: 
 
Unser Grundstück grenzt schon immer an dieses Gewerbegebiet und wurde und wird entspre-
chend genutzt. Emissionen gehen auch von unserem Grundstück aus und müssen dabei auch 
beachtet werden. 
 
Wir nutzen das Grundstück zum Halten von Nutztieren für den Eigenverbrauch (landwirtschaftli-
che Betriebsnummer 09 679 137 0027), dabei entstehen für den ländlichen Bereich entspre-
chende Lärm- und Geruchsbelästigungen für ein zukünftiges Wohngebiet. 
 
In unserem Wohnhaus wird zur Wärmeerzeugung eine Holzvergasertechnik verwendet. Bei 
dieser Technik kann nicht verhindert werden, dass gelegentlich beim Anfeuern eine kurzzeitige 
Rauchentwicklung entsteht, die ggf. angrenzende Wohngebäude tangieren würde. 
 
Die zur Verfeuerung nötigen Holzmengen werden ausschließlich auf unserem Grundstück auf-
gearbeitet (Transporte, Sägen, Spalten usw.) Somit sehe ich die Nutzung unseres Grundstü-
ckes ähnlich einer Gewerbefläche an. 
 
Alle die genannten Emissionen sind in einem Gewerbegebiet normal, in einem Wohngebiet 
werden sie sicherlich größere Probleme und Spannungen erzeugen. 
 
Die Entscheidung, besagtes Gelände in ein reines Wohngebiet umzuwandeln, sollte daher 
gründlich überdacht werden, da eigentlich ein Wohngebiet inmitten eines bestehenden Indust-
riegebietes entstehen soll (Ein Wohngebiet, das quasi mit vier Seiten an Gewerbe- bzw. Indust-
rie angrenzt) 
 
Die Problematik liegt auf der Hand und wurde bisher nicht genügend berücksichtigt. Ständige 
Nachbarschaftsstreitigkeiten würden da nicht ausbleiben. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stellt fest, dass das Grundstück der Einwender bereits von zwei Seiten durch 
ein allgemeines Wohngebiet bzw. von Wohnbaunutzung umschlossen wird, die den Charakter 
eines Wohnbaugebietes besitzen. Daher ist die Nutzung des Grundstückes bereits jetzt ent-
sprechend eingeschränkt.  
 
Grundsätzlich stellt die derzeitige Nutzungssituation keinen Gewerbegebietscharakter gemäß § 
8 BauNVO dar. 
Da es sich um eine Nutztierhaltung für den Eigenverbrauch handelt ist auch nicht von einer 
landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen, da hier die Vorgabe einer Erwirtschaftung eines we-
sentlichen Bestandteiles des Einkommens aus der Landwirtschaft vermutlich nicht erfüllt wird. 
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Grundsätzlich ist es nicht unzulässig, landwirtschaftliche Nutztiere als Haustiere innerhalb eines 
Wohnbaugebietes zu halten. Dies trifft insbesondere für Wohnbaugebiete in einem landwirt-
schaftlich geprägten Umfeld zu. 
 
Da im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange von Seiten des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten keine entsprechende Anmerkung vorgebracht 
wurde, ist davon auszugehen, dass das Anwesen nicht als aktive landwirtschaftliche Hofstelle 
geführt wird. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan wird das betroffene Grundstück als gemischte Baufläche 
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauGB dargestellt. Somit ist grundsätzlich von einer Vereinbarkeit mit 
einem angrenzenden Wohnbaugebiet auszugehen. 
 
Eine Wärmeerzeugung durch Verbrennen von nachwachsenden Rohstoffen ist innerhalb eines 
Wohnbaugebietes ebenfalls zulässig, soweit die Anlage den allgemeinen Vorgaben entspricht 
und vom zuständigen Kaminkehrer abgenommen ist. 
 
Eine regelmäßige Vorbearbeitung des erforderlichen Brennholzes ist, aufgrund der umgeben-
den bestehenden Wohnbebauung, bereits zum jetzigen Zeitpunkt nur eingeschränkt möglich, da 
allgemein für Sägearbeiten mit Kreissägen zu Mischgebieten einen Abstand von 160 m und zu 
Wohngebieten von 300 m und mit motorisierten Kettensägen zu Mischgebiete einen Abstand 
von 300 m und zu Wohngebieten einen Abstand von 500 m eingehalten werden sollte. Dies ist 
durch die bestehende Bebauung nördlich und westlich des Grundstückes bereits nicht mehr 
einzuhalten. 
 
Allgemein ist festzustellen, dass innerhalb des Planungsbereiches ein allgemeines Wohngebiet 
und nicht ein reines Wohngebiet vorgesehen ist. Ebenso handelt es sich bei den gewerblichen 
Bauflächen um Gewerbegebietsflächen und nicht um Industriegebietsflächen. 
 
Nach Erörterung der eingegangenen Anregungen und nach Prüfung möglicher Nutzungsalter-
nativen, die potenzielle zukünftige Konflikte vermeiden und eine bessere Integration von Wohn- 
und Gewerbenutzungen ermöglichen, beschließt die Gemeinde Geroldshausen nach Abwä-
gung der verschiedenen Belange die geplante Fläche als Dörfliches Wohngebiet gemäß § 5a 
BauNVO darzustellen und die Unterlagen zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ent-
sprechend zu ändern / anzupassen. 
 
Mit der Darstellung der Fläche als Dörfliches Wohngebiet wird angestrebt, weiterhin den Wohn-
bedarf in der Gemeinde zu decken sowie ein störungsfreies Nebeneinander von Wohnnutzun-
gen, landwirtschaftlichen Nutzungen und Gewerbebetrieben zu ermöglichen. 
 
Abschließend ist festzustellen, dass für das Grundstück der Einwender nicht von einer erhebli-
chen zusätzlichen Nutzungseinschränkung gemäß der bisherigen Situation auszugehen ist. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Ein GR will wissen, wo der Unterschied zwischen dem Dörflichen Wohngebiet gem. § 5a 
(Baunutzungsverordnung – BauNVO) zum Allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 BauNVO liegt. 
Dazu antwortet Herr Rehbein, dass ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO vorwiegend 
dem Wohnen diene und nicht störendes Gewerbe zugelassen werden könne. Im Unterschied 
dazu diene das Dörfliche Wohngebiet gem. § 5a BauNVO dem Wohnen, landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsstellen und nicht störendem Gewerbe. Das Dörfliche Wohngebiet ist immissions-
schutztechnisch dem Mischgebiet gleichgestellt, was die Eingliederung in vorhandene dörfliche 
Strukturen mit Gewerbe/Landwirtschaft/Wohnen wesentlich erleichtere. Genau deshalb sei die-
ser Gebietscharakter zur Stärkung der Innenentwicklung in der BauNVO verankert worden.  
 
Der Gemeinderat erkundigt sich, ob im Dörflichen Wohngebiet eine landwirtschaftliche Nutzung 
vorhanden sein muss. Das verneint Herr Rehbein.  
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Ein GR stellt fest, dass im beim Allgemeinen Wohngebiet 20 % Gewerbe und 80 % Wohnnut-
zung festgesetzt werden kann. Herr Rehbein teilt mit, dass in einem Mischgebiet gem. § 6 
BauNVO sehr genau darauf zu achten sei, das Verhältnis von Wohnen zu Gewerbe gleichge-
wichtig zu halten. Dies sei beim Dörflichen Wohngebiet ausdrücklich nicht so. 
Außerdem ergänzt der Gemeinderat, dass die Änderung im Flächennutzungsplan mit der Fest-
setzung als Dörfliches Wohngebiet die letzte Möglichkeit sein könnte, den Flächennutzungsplan 
durchzusetzen. Sollten weitere Änderungen vom Planungsbüro vorgeschlagen werden, sei es 
schwierig, diesen zuzustimmen. 
 
Beschluss: 
 
zu a)  Der Gemeinderat beschließt, dass die vorausgehenden Beschlussfassungen entspre-

chend in die 11. Änderung des Flächennutzungsplans aufgenommen werden.  
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11 
 
Beschluss: 
 
zu b)  Die 11. Änderung des Flächennutzungsplans und die dazugehörige Begründung sowie 

der Umweltbericht vom 01.03.2023 mit Ergänzungen vom 12.04.2023 werden gemäß 
Gemeinderatsbeschluss vom 14.11.2023 geändert und erhalten das Datum 14.11.2023. 

 
Die 11. Flächennutzungsplanänderung und die dazugehörigen Textteile werden in ge-
änderter Form vom Gemeinderat angenommen. 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 
Beschluss: 
 
zu c)  Die 11. Änderung des Flächennutzungsplans wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 

Dauer eines Monats, mindestens jedoch 30 Tagen öffentlich ausgelegt. Gleichzeitig wird 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
2 BauGB durchgeführt. 

 
Die Bekanntmachung sowie die Durchführung der Beteiligung erfolgen durch die Verwal-
tung in Zusammenarbeit mit der Auktor Ingenieur GmbH aus Würzburg. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  3 Antrag auf Abgrabungsgenehmigung zur Wiederinbetriebnahme des Stein-
bruchs "Moos" auf den Grundstücken Fl.Nrn. 528 (Teilfläche), 534, 535 (Teil-
fläche), Gemarkung Moos, "Strüthlein“ - Information, Beschluss 

 
Es liegt ein Antrag auf Abgrabungsgenehmigung zur Wiederinbetriebnahme des Steinbruchs 
"Moos" mit Steingewinnung, Wiederverfüllung mit Abraum und unbrauchbarer Lagerstättenan-
teile, Abbauböschung >= 60° und Folgenutzung (66% der Fläche als Biotop und 34 % der Flä-
che als landwirtschaftliche Nutzfläche) auf den Grundstücken Fl.Nrn. 528 (Teilfläche), 534, 535 
(Teilfläche), Gemarkung Moos, "Strüthlein“ vor (siehe auch Lageplan im Anhang). 
 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich, ca. 600 m südwestlich von Moos. Es umfasst 
eine Gesamtfläche von ca. 1,89 ha und ist zum Großteil bereits ausgebrochen und abgeräumt. 
 
Die Zu- und Abfahrt erfolgt durch den bestehenden „Altrecht“-Steinbruch / über die bisher ge-
nutzte Steinbruchzufahrt der Feldwege-Flurstücke 458 und 528 zur St 511. 
 
Entlang der Abbaugrenze zu den angrenzenden Nachbargrundstücken ist ein Schutzstreifen 
von 3,0 m vorgesehen. Zu den angrenzenden Flurwegen, wird vom Wegrand ein Sicherheits-
abstand von 10,0 m eingehalten.  
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Dies entspricht der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesent-
wicklung und Umweltfragen über die Richtlinien für Anlagen zur Gewinnung von Kies, 
Sand, Steinen und Erden vom 9. Juni 1995, die durch Bekanntmachung vom 12. April 2002 
(AllMBl. S. 234) geändert worden ist, um benachbarte Grundstücke und Anlagen vor Beein-
trächtigungen durch den Abbau zu schützen und die Gestaltung und künftige Nutzung der 
Abbaufläche zu sichern.  
 
Auf dem verbleibenden Schutzstreifen um das Abbaugrundstück soll zur Sicherheit ein Schutz-
wall von ca. 1,50 m Höhe oder eine andere geeignete Absturzsicherung (Zaun, Blocksteine) 
errichtet werden. 
 
Das Abbaugebiet befindet sich im Vorranggebiet für Kalkstein - Oberer Muschelkalk (Quader-
kalk) CA22,o „Kirchheim/Gaubüttelbrunn“ des Regionalplans des Regionalen Planungsver-
bands Würzburg (2), Abschnitt B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen“. Bei 
Abbaumaßnahmen in diesem Vorranggebiet sollen Biotopentwicklung, Land- und Fortwirtschaft 
als Folgefunktionen angestrebt werden.  
 
Als Folgenutzung ist geplant: 
- ca. 66% Biotopfläche / natürliche Sukzession 
- ca. 34 % landwirtschaftliche Folgenutzung 
- Wiederherstellung Feldweg Flst. 528 
 
Der Abbau erfolgt ohne Sprengung. Das Gestein wird mit Bagger / Radlader abgebaut.  
 
Die Betriebszeiten sind Montag bis Samstag von 6.00 bis 20.00 Uhr. Die Kernarbeitszeit wird in 
der Regel jedoch zwischen 6.00 und 18.00 Uhr liegen. Eine Ausdehnung der Kernarbeitszeit bis 
20.00 Uhr wird eher seltener erforderlich sein, kann aber nicht ganz ausgeschlossen werden. 
 
Aus Sicht der Verwaltung liegt ein privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB nicht vor. 
 
Sonstige Bauvorhaben können im Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder 
Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist (§ 35 Abs. 
2 BauGB). 
 
Vom Landratsamt Würzburg wurde unter dem Aktenzeichen ABGR-2001-2 am 06.12.2001 die 
Errichtung und Betrieb des Steinbruchs „Strüthlein“ mit Abraum, Steingewinnung und Auffüllung 
auf dem Flurstück 534 genehmigt. Als Folgenutzung / Rekultivierung wurde, wie beantragt, 
ausschließlich Biotopentwicklung festgelegt. 
 
Eine Vereinbarung über den Unterhalt und die Wiederherstellung des Feldwegs auf den 
Flurstücken 458, ist abzuschließen. Sollte diese nicht abgeschlossen werden, wird die Erschlie-
ßung des Vorhabens als nicht gesichert angesehen.  
 
Ein Vertrag über die Grundstücksnutzung und Ausbeutung der Teilfläche des Flurstücks 528 ist 
abzuschließen. 
 
Die Nachbarn haben dem Vorhaben zugestimmt. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Abgrabungsgenehmigung zur Wiederinbetriebnahme 
des Steinbruchs "Moos" mit Steingewinnung, Wiederverfüllung mit Abraum und unbrauchbarer 
Lagerstättenanteile, Abbauböschung >= 60° und Folgenutzung auf den Grundstücken Fl.Nrn. 
528 (Teilfläche), 534, 535 (Teilfläche), Gemarkung Moos, "Strüthlein“ nur unter den folgenden 
Bedingungen zu: 
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1. Eine Vereinbarung über den Unterhalt und die Wiederherstellung des Feldwegs auf dem 
Flurstück 458, Gemarkung Moos, ist abzuschließen. Sollte diese nicht abgeschlossen 
werden, wird die Erschließung des Vorhabens als nicht gesichert angesehen. 

 
2. Die Erteilung der Abgrabungsgenehmigung sollte auf 10 Jahre befristet werden. 
 

3. Der Verbringung von Abraum in andere, nicht direkt anliegende Steinbrüche wird nicht 
zugestimmt. 

 
4. Die Ausweisung der Biotopfläche darf nur den Grundstücken der Vorhabenträgerin erfol-

gen, bzw. mit dem Nachweis, dass bei den Grundstücken die sich nicht im Eigentum der 
Vorhabenträgerin befinden, die Möglichkeit der Herstellung der Biotopflächen verbindlich 
nachgewiesen ist.  
 

5. Die rechtmäßige Nutzung der Wege für die Erschließung des Vorhabens, welche sich nicht 
im Eigentum der Antragstellerin befinden, sind vor der Erteilung der Abgra-
bungsgenehmigung in geeigneter Form nachzuweisen. Sollte diese nicht abgeschlossen 
werden, wird die Erschließung des Vorhabens als nicht gesichert angesehen. 
 

6. Das anfallende Grundwasser und Oberflächenwasser ist auf den jeweiligen Grundstücken 
zu belassen, dort zu verwenden und einer Versickerung zuzuführen. Das Wassermanage-
ment ist im Verfahren nachzuweisen. 

 

7.  Ein Vertrag über die Grundstücksnutzung und Ausbeutung der Teilfläche des Flurstücks 
528 ist abzuschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  4 Wohnbaugebiet „Bildacker“; 
Bebauungsplan „Bildacker“ - Aufhebungsbeschluss über den Aufstellungs-
beschluss für das beschleunigte Verfahren nach § 13 b BauGB (Bebauungs-
plan zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen) - Information, Beschluss 

 
Auf die umfangreichen Informationen in der Sitzung des Gemeinderats vom 25.07.2023 bezüg-
lich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu Bebauungsplänen gemäß § 13 b BauGB 
wird hierzu verwiesen. 
 
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (4 CN 3.22) vom 18.07.2023 sagt aus, dass die Ver-
nachlässigung einer Umweltprüfung im Bauleitverfahren unzulässig ist. Eine konkrete Hand-
lungsempfehlung für laufende Bauleitverfahren, die im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b 
BauGB aufgestellt wurden, liegt jedoch noch nicht vor.  
 
Aufgrund der Ungewissheit, wann eine Handlungsempfehlung vorliegen wird und wie diese 
aussieht, soll der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Nördlicher der Würzburger Stra-
ße“ nunmehr „Bildacker“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b BauGB vom 
12.07./25.10.2022 aufgehoben werden. 
 
Es sind jetzt die Änderungsbeschlüsse zum Einstieg ins Regelverfahren zu fassen, damit im 
April 2024 ausgeschrieben werden kann. Laut Herrn Schneider, ARZ Ingenieure, wird eine 
frühzeitige Beteiligung im Flächennutzungsplan zeitnah erfolgen. Die förmliche Beteiligung für 
die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan erfolgen im Februar 2024. Im April 
2024 sollen die Feststellungsbeschlüsse für den Flächennutzungsplan und die Satzungsbe-
schlüsse für den Bebauungsplan gefasst werden. Falls keine unerwarteten Stellungnahmen 
eingehen, wäre das Bauleitverfahren dann vor April 2024 abgeschlossen.  
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt aufgrund aktueller Rechtsprechungen den Beschluss vom 
12.07./25.10.2022 zur Aufstellung des Bebauungsplans „Nördlich der Würzburger Straße“ nun-
mehr „Bildacker“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 b BauGB aufzuheben und das Verfah-
ren nicht weiter zu verfolgen.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  5 Wohnbaugebiet "Bildacker"; 
12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen  - 
Information, Beschluss 
a) Aufstellungsbeschluss 
b) Billigung des Vorentwurfs mit Begründung vom 07.11.2023  
c) Auslegungsbeschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Auf die umfangreichen Informationen in der Sitzung des Gemeinderats vom 25.07.2023 bezüg-
lich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu Bebauungsplänen gemäß § 13 b BauGB 
wird hierzu verwiesen. 
 
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (4 CN 3.22) vom 18.07.2023 sagt aus, dass die Ver-
nachlässigung einer Umweltprüfung im Bauleitverfahren unzulässig ist. Eine konkrete Hand-
lungsempfehlung für laufende Bauleitverfahren, die im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b 
BauGB aufgestellt wurden, liegt jedoch noch nicht vor.  
 
Aufgrund der Ungewissheit, wann eine Handlungsempfehlung vorliegen wird und wie diese 
aussieht, soll der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Nördlicher der Würzburger Stra-
ße“ nunmehr „Bildacker“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b BauGB vom 
12.07./25.10.2022 aufgehoben werden. Es soll nun das Bauleitverfahren „Bildacker“ im Regel-
verfahren eingeleitet werden. Im Zuge dessen wird die 12. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Geroldshausen erforderlich. 
 
Der Flächennutzungsplan ist lediglich in Teilbereichen des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „Bildacker“ zu ändern. 
 
Die 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen umfasst die Flur-
stücke der Gemarkung Moos mit den Flur-Nrn. 115/1, 118 (Teilfläche) und 167 (Teilfläche). 
 
Durch das Planungsbüro ARZ INGENIEURE wurde in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro 
Simon Mayer der Vorentwurf zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Ge-
roldshausen in der Fassung vom 07.11.2023 erarbeitet. Der Vorentwurf der Flächennutzungs-
planänderung ist durch den Gemeinderat zu billigen und die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB zu beschließen. 
 
Ziel der Planung ist es, unter Würdigung der aktuellen Rechtsprechungen den kontinuierlichen 
Anfragen nach Bauplätzen gerecht zu werden. Die Gemeinde Geroldshausen will mit der Aus-
weisung der WA-Flächen dem Bedürfnis nach Wohnbauplätzen Rechnung tragen und der Ab-
wanderung junger Familien vorbeugen.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt folgendes: 
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a)  Die Aufstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen 
auf den Grundstücken Fl.Nrn. 115/1, 118 (Teilfläche) und 167 (Teilfläche), Gemarkung 
Moos, für den Teilbereich des Wohnbaugebiets "Bildacker" wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro ARZ INGE-
NIBEIURE den Beschluss zur Aufstellung der 12. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Geroldshausen öffentlich bekannt zu machen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   

b)  Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Geroldshausen mit Begründung in der Fassung vom 07.11.2023. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 

c) Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro 
ARZ INGENIBEIURE die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB für 
die 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshausen durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11   
 

d) Der Gemeinderat beauftragt das Planungsbüro ARZ INGENIEURE mit der Betreuung des 
Bauleitverfahrens zur 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshau-
sen. 
 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  6 Wohnbaugebiet „Bildacker“; 
Bebauungsplan "Bildacker" - Aufstellungsbeschluss für das Regelverfahren 
- Information, Beschluss 

 
Auf die umfangreichen Informationen in der Sitzung des Gemeinderats vom 25.07.2023 bezüg-
lich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu Bebauungsplänen gemäß § 13 b BauGB 
wird hierzu verwiesen. 
 
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (4 CN 3.22) vom 18.07.2023 sagt aus, dass die Ver-
nachlässigung einer Umweltprüfung im Bauleitverfahren unzulässig ist. Eine konkrete Hand-
lungsempfehlung für laufende Bauleitverfahren, die im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b 
BauGB aufgestellt wurden, liegt jedoch noch nicht vor.  
 
Aufgrund der Ungewissheit, wann eine Handlungsempfehlung vorliegen wird und wie diese 
aussieht, soll nun das Bauleitverfahren „Bildacker“ im Regelverfahren eingeleitet werden.  
 
Im Zuge dessen wird die 12. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Geroldshau-
sen erforderlich. 
 
Im Einzelnen liegen folgende Grundstücke der Gemarkung Moos im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes „Bildacker“: Flurnummern 115/1, 116, 118 (Teilfläche), 167 (Teilfläche) und 251 
(Teilfläche). 
 
Ziel der Planung ist es unter Würdigung der aktuellen Rechtsprechungen den kontinuierlichen 
Anfragen nach Bauplätzen gerecht zu werden. Die Gemeinde Geroldshausen will mit der Aus-
weisung der WA-Flächen dem Bedürfnis nach Wohnbauplätzen Rechnung tragen und der Ab-
wanderung junger Familien vorbeugen. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans „Bildacker“ im Regelverfahren 
für die Grundstücke Fl.Nrn. 115/1, 116, 118 (Teilfläche), 167 (Teilfläche) und 251 (Teilfläche), 
alle Gemarkung Moos.  
 
Mit der Betreuung des Bauleitverfahrens „Bildacker“ im Regelverfahren wird das Planungsbüro 
ARZ INGENIEURE beauftragt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro ARZ INGENIEURE 
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Bildacker“ im Regelverfahren öffentlich 
bekannt zu machen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  7 vorhabenbezogener Bebauungsplan "Gemeindeübergreifender Solarpark 
Giebelstadt-Geroldshausen"  
a) erneuter Billigungsbeschluss über den Entwurf 
b) erneuter Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB - Auslegungsbeschluss 

 
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark 
Giebelstadt-Geroldshausen“ mit den zugehörigen örtlichen Bauvorschriften sowie der 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Geroldshausen ist ein konkretes Bauvorhaben 
zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage als Test- und Prüfanlage. Der Vorsitzende 
erklärt, dass der Begriff „Test- und Prüfanlage“ nicht genau definiert ist. Die Anlage erstreckt 
sich über das Flurstück 460 der Gemeinde Geroldshausen (1,7 ha) sowie über Teilflächen der 
Gemarkung Sulzdorf der Gemeinde Giebelstadt (16,2 ha). Das Plangebiet mit einer Gesamt-
größe von ca. 17,8 ha liegt entlang der Bahnstrecke Würzburg – Lauda-Königshofen – Necka-
relz, südlich der Ortslage Geroldshausen.  
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.05.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ge-
meindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ beschlossen. 
 
In seiner Sitzung am 12.04.2022 hat der Gemeinderat den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
„Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ in der Fassung vom 
04.04.2022 des Planungsbüro Klärle GmbH gebilligt und die Durchführung der frühzeitigen Be-
teiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 28.04.2022 bis einschließ-
lich 30.05.2022. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte zeitgleich.  
 
In seiner Sitzung am 11.10.2022 hat der Gemeinderat die während der frühzeitigen Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen wer-
den zur Kenntnis genommen und abgewogen, der Entwurf des Bebauungsplans „Gemeindege-
bietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ mit Begründung und Umweltbericht 
in der Fassung vom 10.10.2022 gebilligt sowie die Durchführung der Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 3 Abs. 2 BauGB, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 07.11.2022 
bis einschließlich 09.12.2022. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte zeitgleich.  
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Nach Mitteilung des Planungsbüros Klärle musste der Bebauungsplan `Gemeindegebietsüber-
greifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen´ nochmal hinsichtlich „Bodendenkmal“ ange-
passt/geändert werden.  
 
Unter anderem sind in den Festsetzungen die Gründungstiefe entfallen. Auch wurden bezüglich 
der Blendwirkung nunmehr Hinweise aufgenommen. Zudem musste die Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung angepasst werden. 
 
Vom Gemeinderat ist der Entwurf des Bebauungsplans „Gemeindegebietsübergreifender So-
larpark Giebelstadt-Geroldshausen“ mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 
04.10.2023 des Planungsbüros Klärle erneut zu billigen. 
 
Anschließend kann die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbarkommunen 
nach § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden. 
 
Der vom Planungsbüro Klärle GmbH ausgearbeitete Entwurf des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans in der Fassung vom 10.10.2022 ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt. Der Vorha-
ben- und Erschließungsplan wird zum späteren Zeitpunkt als Bestandteil des Bebauungsplans 
„Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-Geroldshausen“ als Satzung beschlos-
sen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt: 
 
a)  Der Entwurf des Bebauungsplans „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebel-

stadt-Geroldshausen“ mit Begründung und Umweltbericht in der Fassung vom 
04.10.2023 des Planungsbüros Klärle GmbH wird gebilligt. 

 

 Abstimmungsergebnis: Ja:  11  Nein:  0  Anwesend:  11 
 

b)  Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nach-

barkommunen nach § 2 Abs. 2 BauGB wird beauftragt. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  8 Förderantragsstellung im Rahmen der Kommunalrichtlinie zur Kommunalen 
Wärmeplanung - Information, Beschluss 

 
Das neue Gebäudeenergiegesetz tritt zum 01.01.2024 in Kraft.  
 
Künftig muss jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden. Das Gesetz gilt aber zunächst nur für Neubaugebiete. Für Neubauten 
außerhalb von Neubaugebieten gilt die Regelung frühestens ab 2026. Für bestehende, funktio-
nierende Heizungen ändert sich erst einmal nichts, sie dürfen zunächst weiterlaufen. Für neue 
Heizungen in Bestandsgebäuden gilt eine Übergangsfrist. Während dieser Frist sollen Eigentü-
mer ihre Möglichkeiten abwägen, ob sie auf eine Heizung mit überwiegend erneuerbaren Ener-
gien umsteigen, etwa eine Wärmepumpe, oder ob sie sich an ein Fernwärmenetz anschließen 
lassen. Das heißt: Die Kommunen müssen Pläne erstellen, die Auskunft darüber geben, ob es 
in ihrem Gebiet künftig ein Fernwärmenetz geben soll. Große Kommunen müssen diese bis 
Mitte 2026 vorlegen, kleine bis Mitte 2028. 
 
Im Rahmen der WVV-Energiebeiratssitzung vom 23.10.2023 hat die WVV, Stadtwerke Würz-
burg AG ihr Angebot vorgestellt, gemeinsam mit dem Kooperationspartner etanomics Service 
GmbH für die entsprechende Gemeinde den Förderantrag zur Kommunalen Wärmeplanung im 
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Rahmen der Kommunalrichtlinie bis zum 31.12.2023 zu stellen, um die Möglichkeit auf 90% 
Förderung der Kosten zu erhalten. Für den Antrag würden Kosten über 499,00 EU (netto) in 
Rechnung gestellt (siehe angehängte Präsentation). Für die spätere Umsetzung greift dann die 
Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW).  
 
Eine Verzichtserklärung ist jeder Zeit möglich.  
 
Die Wärmeplanung ist grundsätzlich ein informelles, strategisches Instrument. Wärmepläne 
haben keine rechtliche Außenwirkung. Gleichwohl ist dann die Möglichkeit gegeben, mittels 
einer anschließenden Gemeinderatsentscheidung (Satzung, Verwaltungsakt oder Rechtsver-
ordnung) Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete verbindlich auszuweisen. Somit ob-
liegt es nach aktueller Entwurfsfassung der Kommune selbst, Netzgebiete auszuweisen. Die 
Machbarkeitsanalyse sowie die Umsetzung dieser Netzgebiete kann zudem über die „Bundes-
förderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“ gefördert werden. 
 
Für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde folgende grobe Preisindikation vor-
gestellt: 
 

 
 
Mit dem Beschluss über die kommunale Wärmeplanung würde eine Gewissheit für die Bürge-
rinnen und Bürger sowie für die ortsansässigen Unternehmen zu den zukünftigen Maßnahmen 
geschaffen werden. Außerdem würde sich die Kommune die Möglichkeit offenhalten, das För-
derprogramm „Bundesförderung für effizienter Wärmenetze“ (BEW) für Umsetzungsprojekte 
nutzen zu können. 
 
Ein GR will wissen, wie eine Wärmeplanung durchgeführt wird. Der Vorsitzende antwortet, dass 
es vorrangig zunächst um den Antrag auf 90%ige Förderung geht. In einem nächsten Schritt 
muss dann der Ablauf der Wärmeplanung betrachtet werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und 
stimmt dem Abschluss der Vereinbarung zum Fördermittelservice „Förderantragstellung im 
Rahmen der Kommunalrichtlinie zur Kommunalen Wärmeplanung“ zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  9 Anfrage zum Erwerb von Teilflächen aus Flst.Nr. 720/43, Gemarkung Ge-
roldshausen - Information, Beschluss 

 
Mit Schreiben vom 17.10.2023 ist folgende Anfrage eingegangen: 
 
„Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Gemeinderatsmitglieder, 
Hinter den Grundstücken der Ziegelwende am Ortsrand (Flurstück 720/42 - 720/32) verläuft It. 
Lageplan ein 3 Meter breiter "Anwandweg" (Flurstück 720/43), der sich in gemeindlichem Ei-
gentum befindet. Dieser wird weder von der Gemeinde gepflegt noch genutzt. Ein Befahren ist 
zudem durch - teils sehr alte Bäume und Sträucher - ebenfalls nicht möglich. 
Gerne würden wir diesen 3-Meter-Streifen zur Erweiterung unserer Grundstücke erwerben und 
selbst bewirtschaften und pflegen. Neben uns (Flurstück 720/42 und 720/41) haben auch einige 
weitere Nachbarn ihr Interesse an einem Kauf bekundet. 
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Wir bitten Sie daher, zu prüfen, ob und zu welchen Konditionen ein Kauf möglich ist. 
Mit freundlichen Grüßen 
Lisa und Andreas Saller (Flurstück 720/41) & Lucie und Christian Baum (Flurstück 720/42)“ 
 
Der betreffende 4-m breite Anwandweg auf Flst. 720/43 wurde in dem hierfür ausschließlichen 
Verfahren der 1. Änderung des Bebauungsplans „Ziegelwende“ behandelt und ist hier als (ge-
planter) Anwandweg der Landwirtschaft festgesetzt.  
Die Veränderung dieser Festsetzung zieht (wiederum) eine Änderung des Bebauungsplans 
nach sich. 
 
Ein GR weist darauf hin, dass die Wahrung der Abstandsflächen bei den Landwirten fraglich 
sein wird. Des Weiteren sind die Änderungen der Pläne mit Kosten verbunden sind, deshalb 
plädiert er nicht für den Verkauf der Teilfläche.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied sieht Konfliktpotenzial zwischen dem Eigentümer und dem Landwirt. 
 
Die Interessenten teilen zur besseren Verständlichkeit mit, dass die angrenzenden Grundstücke 
nicht beackert werden. Es handelt sich um Grünland bzw. Brachland. Ein Baum ist einsturzge-
fährdet, zudem soll das Grundstück verschönert werden z. B. durch Abgrenzung in Form eines 
Zaunes. Beim Zaun hat ein GR Bedenken, dass dieser weiteres Konfliktpotenzial bietet. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und 
stimmt grundsätzlich dem Verkauf der Teilgrundstücke zu und beauftragt die Verwaltung mit 
den Antragstellern  
 

1. einen Städtebaulichen Vertrag wegen der evtl. möglichen bauleitplanungsrechtlichen 
Änderungen, 

2. die evtl. alternativ möglichen Eintragungen im Grundbuch  
3. sowie den Kaufpreis  

 
zu verhandeln. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 0  Nein: 11  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  10 Neues Parkkonzept im Bereich der Sportplätze - Information, Beschluss 

 
Bei Fußballspielen und z. T. bei Veranstaltungen in der Sporthalle wird die Zufahrt durch par-
kende Autos (blaue Markierung) für Anlieger regelmäßig blockiert: 
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Deshalb schlägt die Verwaltung in Absprache mit der Vorstandschaft des Sportvereins vor, die 
Parksituation – vorübergehend, bis der neue Parkplatz am neuen Sportplatz errichtet ist - neu 
zu regeln. Die Verkehrszeichen „Absolutes Halteverbot mit dem Zusatz Feuerwehranfahrt“   
wird entfernt. In den grau gekennzeichneten Bereichen werden im Abstand von zwei Metern 
Findlinge platziert. Der Sportverein wird an die PKW-Fahrer appellieren, den Parkplatz an der 
Sporthalle zu verwenden und auf dem asphaltieren Feldweg Richtung Umspannturm zu parken. 

 
 
Ein GR erkundigt sich, ob das Feld zwischen dem Sportplatz und der Sporthalle bewirtschaftet 
wird. Das bejaht der Vorsitzende. Der Gemeinderat findet es nicht sinnvoll, an die Kante des 
Feldes Findlinge zu setzen. Der Vorsitzende stellt fest, dass dies auf jeden Fall mit dem Eigen-
tümer bzw. Pächter abgeklärt werden muss. 
 
Eine GR´in fragt nach, wann der neue Parkplatz geschottert wird. Dazu merkt der Vorsitzende 
an, dass noch ein Planer gesucht wird, da ab einer Fläche von 75 m² ein Bauantrag zu stellen 
ist. 
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Ein GR will wissen, wie viele Parkplätze an dem neuen Parkplatz möglich wären. Gemeinderat 
Ralf Schmitt, Vorsitzender des Sportvereins, teilt mit, dass 18 neue Parkplätze entstehen wür-
den. Bei Spielen würden allerdings 40 – 50 Plätze benötigt. Die Glascontainer werden dort auch 
platziert.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass auch der Bauantrag wegen des Wasserrechts wichtig ist. 
 
Eine GR´in erkundigt sich, ob es keine Möglichkeit gibt, den Falschparkern ein Bußgeld zu ver-
hängen. Der Vorsitzende stellt fest, dass grundsätzlich jeder die Polizei einschalten kann. Aller-
dings betont er, dass dies den Interessen einer Freizeitveranstaltung, einschließlich des Sport-
vereins, entgegenstehen würde. Daher ist es erforderlich, eine alternative Lösung zu finden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und be-
auftragt die Verwaltung in Absprache mit den übrigen Grundstückseigentümern, das neue 
Parkplatz-Konzept umzusetzen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 11  Nein: 0  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  11 Ferienbetreuung durch Grundschulverband: Standort Hüttendorf (Augsust 
2024) - Information, Beschluss 

 
Der Grundschulverband hat im Rahmen des Regionalbudgets die Ausstattung für ein Hütten-
dorf zur Ferienbetreuung beschafft. Nachdem das Hüttendorf zunächst in der Gemeinde Kirch-
heim und im Jahr 2023 in der Gemeinde Kleinrinderfeld stattgefunden hat, ist geplant, im Au-
gust 2024 ein Hüttendorf in der Gemeinde Geroldshausen zu errichten. 
 
In Geroldshausen wurde ein geeigneter Standort identifiziert, der über einen Abwasserkanal für 
den Anschluss eines Toilettenwagens verfügt und ausreichend von der Wohnbebauung entfernt 
ist. Zudem ist ein Aufenthaltsbereich für Regen in der Nähe vorhanden. Die Verwaltung schlägt 
vor, den rot markierten Bereich hinter dem neuen Sportplatz als Standort festzulegen. Möglich-
erweise ist es erforderlich, die Fläche in Richtung Dirtbahn auszuweiten und den Bereich zu 
ebnen. 
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Ein GR merkt an, dass bei Regen mit der hohen Anzahl an Kindern in der Turnhalle sehr viel 
Schmutz entstehen wird. 
 
Eine GR´in will wissen, ob die anderen Schulverbandsgemeinden einen besseren Platz hätten. 
Der Vorsitzende erwähnt hierzu, dass bei den anderen Gemeinden ein Platz vorhanden wäre. 
 
Eine Gemeinderätin weist darauf hin, dass das Grundstück erst geebnet werden muss. Der 
Vorsitzende informiert darüber, dass dies vorrangig zu erledigen ist, damit Rasen/Wiese wäh-
rend der Wachstumsperiode eingesät werden kann. 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und 
stimmt dem Standort für das Hüttendorf 2024 zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 10  Nein: 1  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  12 Gebührenkalkulation Entwässerungseinrichtung 2024 bis 2027 - Information, 
Beschluss 

 
Die Dr. Schulte / Röder Kommunalberatung (SRK) hat am 12.10.2023 die Fortführung der Ver-
mögensbuchführung und die Fortschreibung der Anlagenachweise durchgeführt. In diesem Zu-
sammenhang wurde u. a. auch die Gebührenkalkulationen der gebührenrechnenden Einrich-
tungen Abwasserentsorgung überprüft. Im Bereich der Entwässerungseinrichtung endet der 
Kalkulationszeitraum mit Ablauf des 31.12.2023.  
 
Von Seiten des Gemeinderats ist daher auch über einen neuen Kalkulationszeitraum zu be-
schließen. Die Überrechnung der Kalkulation ergab eine kostendeckende Gebühr von 2,04 Eu-
ro je m³. Die Differenz zur aktuellen Gebühr (1,57 Euro je m³) beträgt somit 0,47 Euro, dies ent-
spricht einer Steigerung von ca. 30 %.  
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Des Weiteren wurde auch die Niederschlagswassergebühr kalkuliert, hier ergab sich ein kos-
tendeckender Gebührensatz i. H. v. 0,09 € / m². Die Differenz zur aktuellen Gebühr (0,08 Euro 
je m³) beträgt somit 0,01 Euro, dies entspricht einer Steigerung von 12,5 %. 
 
Nachdem über die Jahre eine Sonderrücklage für Abschreibungen auf zuwendungsfinanziertes 
Anlagevermögen aufgebaut wurde, könnten hieraus Mittel entnommen werden, die sich gebüh-
renmindernd auswirken. Die Sonderrücklage ist grundsätzlich vielseitig einsetzbar. Der Stand 
der Sonderrücklage beläuft sich auf ca. 50.000 €. Bei vollständiger Auflösung könnte der An-
stieg der Entwässerungsgebühr auf 1,83 € begrenzt werden, die Niederschlagswassergebühr 
könnte bei 0,08 € belassen werden. Auch Teilentnahmen wären denkbar. Grundsätzlich war 
jedoch angedacht, diese Sonderrücklage für Sanierungsmaßnahmen im Kanalbereich aufzu-
bauen, nachdem hier nicht unerhebliche Aufwendungen zu erwarten sind. 
 
Die Gebühr wurde wie bisher für einen 4-jährigen Kalkulationszeitraum berechnet. Gründe für 
die Gebührenerhöhung sind u.a. Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen und die Erhöhung der 
Umlage an den Abwasserzweckverband. 
 
Der Zinssatz für die Berechnung der kalkulatorischen Kosten wird rückwirkend ab 01.01.2023 
auf 2,5 % festgelegt. 
 
Auf die beigefügte Kalkulation wird verwiesen, vom Gremium ist über die Anpassung der Ge-
bühren und die Festlegung des Zinssatzes für die kalkulatorischen Kosten zu entscheiden.  
 
Ein GR merkt an, dass bei jährlichen Sanierungskosten i. Höhe von 50.000,- Euro evtl. zu prü-
fen ist, ob die Sonderrücklage gegengerechnet werden könnte.  
 
Mehrere Gemeinderäte plädieren dafür keine Gegenrechnung vorzunehmen, da die Sonder-
rücklage für Investitionen in Sanierungsmaßnahmen notwendig sein wird. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag und die Gebührenkal-
kulation der Dr. Schulte / Röder Kommunalberatung zur Kenntnis und beschließt die Erhöhung 
des Benutzungsgebührensatzes der Entwässerungsanlage auf 2,04 Euro je Kubikmeter. Des 
Weiteren wird die Niederschlagswassergebühr auf 0,09 Euro je Quadratmeter erhöht. Der neue 
Kalkulationszeitraum beginnt am 01.01.2024 und endet mit Ablauf des 31.12.2027. Der kalkula-
torische Zinssatz für kostenrechnende Einrichtungen wird ab 01.01.2023 auf 2,5 % festgelegt. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 8  Nein: 3  Anwesend: 11  Persönlich beteiligt: 0   
 
 

TOP  13 Verkehrsberuhigung im Bereich Kindergarten Zauberbähnle - Information 

 
Am 12. Oktober 2023 hat sich ein Anwohner der Kirchheimer Straße (gegenüber dem Kinder-
garten Zauberbähnle) erneut per E-Mail an den Gemeinderat gewandt. In seinem Schreiben bat 
er darum, das Parkverbot auf der Seite ohne Gehweg aufzuheben. In seiner Antwort-Mail wies 
1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt darauf hin, dass die Kirchheimer Straße zur Staatsstraße 
511 gehört und somit der Gemeinderat nicht befugt ist, das Parkverbot auf der Seite ohne 
Gehweg aufzuheben (siehe Anlage). Gleichzeitig wurde das Anliegen erneut an die Verkehrs-
kommission (bestehend aus dem Landratsamt, dem Staatlichen Bauamt, der Polizei, usw.), die 
hierüber entscheiden kann, weitergeleitet. 
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Es wurde mit dem LRA Würzburg vereinbart, dass Mitte/Ende November 2023 ein Ortstermin 
stattfinden wird. Das LRA Würzburg wies im Vorfeld darauf hin, dass bei der alleinigen Aufhe-
bung eines eingeschränkten Halteverbots möglicherweise neue Gefahrenquellen entstehen 
könnten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Sichtbarkeit der Straße an den Ausgän-
gen/Ausfahrten durch parkende Fahrzeuge zusätzlich beeinträchtigt wird. Ebenso könnte die 
Sichtbarkeit von Kindergartenkindern und ihren Eltern beim möglichen Überqueren der Fahr-
bahn dadurch verschlechtert werden. Daher wurde betont, dass ein Termin vor Ort auch aus 
Sicht der Verkehrskommission sinnvoll ist. Die Verwaltung der Gemeinde Geroldshausen wird 
bei diesem Termin Auswertungen der Geschwindigkeitsüberwachung (Blinkanzeige) vorlegen. 
 
Beim geplanten Ortstermin wird auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der 
Bahnstraße auf Höhe des Bahnhofs bzw. der neuen Parkplätze am Dorfplatz Thema sein. 
 
Ein Zuhörer stellt fest, dass es sehr wichtig ist, an der Mauer und der Rampe den Bügel zu er-
richten, da die Autos viel zu schnell fahren und man als Fußgänger nicht registriert wird.  
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Ein GR merkt an, dass nicht nur am Ausgang der Bügel nötig ist, sondern auch an der Rampe. 
 
Ein Mitglied aus dem Gremium will wissen, ob die Tür der zukünftige Eingang ist. Dazu antwor-
tet der Vorsitzende, dass die Abholung der Kinder dort sein wird, sobald der Außenbereich wit-
terungsbedingt wieder nutzbar ist. Ohne diesen Ausgang wird keine Geschwindigkeitsbegren-
zung auf 30 km/h möglich sein. 
 
Ein GR weist darauf hin, dass momentan das Geschwindigkeitsmessgerät auch nach 17 Uhr 
eine Begrenzung auf 30 km/h anzeigt, obwohl um diese Uhrzeit 50 km/h erlaubt sind. 
 
 

TOP  14 Kindergarten Zaubernest: Prüfung der Mängelfreiheit der Lüftungsanlage - 
Information 

 
Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat am 27.04.2023 einen umfassenden Mängelbericht 
zur Lüftungsanlage im Kindergarten Zaubernest vorgelegt. Dieser Bericht wurde im Rahmen 
einer Routinekontrolle erstellt. 
 
Am 31.10.2023 haben die Architekten Dold+Versbach, die im Jahr 2014 von der Gemeinde 
Geroldshausen mit der Bauüberwachung beauftragt wurden, den damaligen TÜV-Bericht über-
mittelt. In diesem wurde seinerzeit die Mängelfreiheit der Lüftungsanlage zusammen mit der 
Bescheinigung II des Brandschutz-Sachverständigenbüros Rassek bestätigt. 
 
Die Verwaltung wies die TÜV SÜD Industrie Service GmbH auf diesen Widerspruch hin und 
forderte den TÜV zur Übernahme der Kosten auf. In seiner E-Mail vom 02.11.2023 teilte der 
TÜV mit, dass er sich mit dem Prüfsachverständigenbüro für Brandschutz Rassek in Verbin-
dung setzen und die offenen Punkte aus dem Prüfbericht des TÜV SÜD vom 27.04.2023 be-
sprechen bzw. zu klären versuchen werde. 
 
 

TOP  15 Belegung der Kindergärten Zaubernest und Zauberbähnle - Information 

 
Bei einer Besprechung mit dem Kindergartenträger ElisabethenHeim Würzburg e. V. hat der 
geschäftsführende Vorstand mitgeteilt, dass zur Zeit insgesamt sieben Plätze in den drei Kin-
dergartengruppen (Kinder zwischen drei und sechs Jahre) frei sind. Es besuchen neun Gast-
kinder (aus Reichenberg, Giebelstadt, Kleinrinderfeld und Kirchheim) die Kindergärten Zauber-
nest bzw. Zauberbähnle. 
 
In den beiden Kinderkrippen (Kleinkinder bis zu drei Jahre) sind zur Zeit sechs Plätze frei.  
 
Für das Kindergartenjahr 2024/2025 können die Kinder bis 31.01.2024 neu angemeldet wer-
den. Für die Eröffnung der weiteren Gruppe im Obergeschoss des Kindergarten Zauberbähnle 
sind rund 25 Neuanmeldungen notwendig. Die Verwaltung prüft zur Zeit, ob eine Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Kleinrinderfeld möglich ist.  
 
 

TOP  16 Bildstöcke Moos: Abschluss der Restaurierung - Information 

  

 
Die Restaurierung der Pieta in der Würzburger Straße 
und des Bildstocks an der Kreuzung Buchen-
weg/Hofäcker ist abgeschlossen. 
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Vielen Dank nochmals an die zahlreichen Spender sowie dem Bezirk Unterfranken für die För-
derung sowie der Dipl.-Restaurator Siegfried Scheder, Ochsenfurt, für fachgerechte Restaurati-
on. Die ausführliche Dokumentation kann im Rathaus eingesehen werden. 
 
 

TOP  17 Informationen / Sonstiges 

 
Pauschale Zuweisungen des Staates zu den Kosten der Schülerbeförderung 
Das Landesamt für Statistik äußerte sich in seinem Schreiben vom 27.10.2023 zum Bericht 
über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2018 der Gemeinde Geroldshau-
sen, datiert auf den 08.06.2020. Dabei wurden Prüfungsfeststellungen bezüglich der Schüler 
mit Beförderungsanspruch und der gemeldeten Aufwendungen gemacht. Insbesondere wurde 
festgestellt, dass auf Wunsch der Eltern Mittelschüler eine Gesamtschule in Baden-
Württemberg an den Schulstandorten Grünsfeld und Lauda besuchten. Die Gemeinde Gerolds-
hausen übernahm aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 21.01.2015 freiwillig die Be-
förderungskosten. Es wurde beanstandet, dass pauschale Zuweisungen, die sich auf diese 
Schüler und die nachgewiesenen Kosten für ÖPNV-Tickets beziehen, unrechtmäßig erlangt 
wurden. 
 
Das Landesamt für Statistik hat in dem genannten Schreiben anstelle der im Haushaltsansatz 
für 2023 festgelegten Rückforderung von 110.000 EUR eine Rückforderung in Höhe von etwa 
75.000 EUR gefordert. 
 
Seminar Abschlussevaluierung der Integrierten Ländlichen Entwicklung „Allianz Fränki-
scher Süden“ am 15. und 16. November 2023 
Am 15. und 16.11.2023 findet ein Seminar zur Abschlussevaluierung der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung „Allianz Fränkischer Süden“ statt. Ziele des Evaluierungsseminars sollen sein: 

- Kritischer Rückblick auf die ILE, Ziele formulieren, Strukturen betrachten 
- Klares Bekenntnis der Bürgermeister*in, dass die ILE und damit die interkommunale Zu-

sammenarbeit nach dem 15.02.2025 fortgeführt werden soll 
- Klärung der Verantwortlichkeiten/Personalien (ILE-Sprecher, ILE-Umsetzungsbegleitung 

etc.) 
- Betrachtung der Gebietskulisse (Möglichkeiten der ILE-Projektumsetzung in dieser) 
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- Aktionsplan 2024 (Personal 8 – 10 Stunden/Woche) 
 
Dorfplatz Geroldshausen 
Am 14.11.2023 wurden die Stromleitungen z. B. für den Weihnachtsbaum und Eisautomaten 
verlegt. In der kommenden Woche soll mit den Pflanzarbeiten begonnen werden. 
 
Gewässerrandstreifen 
Im Zuge der Umsetzung des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" wurde festgelegt, dass ent-
lang von natürlichen und naturnahen Gewässern das garten- und ackerbauliche Nutzen in einer 
Breite von mindestens fünf Metern von der Uferlinie verboten ist. Das Wasserwirtschaftsamt hat 
eine vorläufige Einstufung der Gewässerrandstreifenpflicht, die auch die Gemeinde Gerolds-
hausen betrifft, veröffentlicht. Die entsprechende Karte ist unter https://www.wwa-
ab.bayern.de/fluesse_seen/gewaesserrandstreifen/index.htm abrufbar. 
 
Mit der Vorabveröffentlichung der Karten läuft eine sechswöchige Frist bis zum 24.12.2023, 
innerhalb der Hinweise und Anregungen zur Gestaltung der Gewässerrandstreifenkulisse an 
das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg unter poststelle@wwa-ab.bayern.de gerichtet werden 
können. 
 
Erneuter Wasserschaden Kindergarten Zauberbähnle am 06.11.2023 
Das Kindergartenteam hat am 06.11.2023 bemerkt, dass es im Flur zur Kinderkrippe von der 
Decke tropft. Die Gemeinde hat bereits die Versicherung eingeschaltet, und ein Sachverständi-
genbüro wurde hinzugezogen, um die Situation zu bewerten. Derzeit führt das Unternehmen, 
das für das Flachdach verantwortlich ist, eine Prüfung der Schadensursache durch. 
 
Homepage der Gemeinde Geroldshausen 
Aus Sicherheitsgründen wurde www.geroldshausen.de auf eine aktuellere Datenbank umgezo-
gen. Im Zuge dieses Umzugs war es ebenfalls erforderlich, das Layout anzupassen: 
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Dorfladen: Gesprächswunsch 
Die Geschäftsführung des Dorfladens bittet um ein Gespräch im Dorfladen, um über den Zei-
tungsartikel vom 28.09.2023 mit dem Gemeinderat zu sprechen. In dem Artikel mit dem Titel 
"Trotz Sparauflagen: Auch der Geroldshäuser Gemeinderat stimmt für das Nahwärmenetz der 
Kirchheimer Grundschule" wurde die finanzielle Situation der Gemeinde Geroldshausen darge-
legt. Der Gemeinderat plant voraussichtlich im Frühjahr 2024 die Verabschiedung des Haus-
halts für das Jahr 2024.  
 
Der Vorsitzende bittet um ein Meinungsbild. Mehrere Gemeinderäte fragen nach, ob der Ge-
meinderat dazu benötigt wird bzw. was genau der Gesprächsinhalt sein wird. 
 
Termine 
Freitag, 08.12.2023, 16:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr, Aufbau Seniorenweihnachtsfeier 
 
Samstag, 09.12.2023, ab 12:30 Uhr, Vorbereitung Seniorenweihnachtsfeier 
 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Seniorenweihnachtsfeier 
 18:00 Uhr, Vorglühen auf Weihnachtsmarkt 
 
Sonntag, 10.12.2023,  14:00 Uhr Eröffnung Dorfplatz anschließend Weihnachtsmarkt 
 
Dienstag, 12.12.2023, 18:00 Uhr Gemeinderatssitzung (20:30 Uhr: Jahresabschluss-Essen 

im I-Park Klingholz) 
 
Der Vorsitzende bittet um Mithilfe des Gemeinderats beim Aufbau der Seniorenweihnachtsfeier. 
Der Sportverein wird den Bratwurststand übernehmen. Um die Gema bei der Musik kümmert 
sich der Vorsitzende. Bei der Seniorenweihnachtsfeier wird Kai Müller auftreten, um mit den 
Seniorinnen und Senioren gemeinsam zu singen. 
  
Gemeinderatssitzungen 2024 
Dienstags um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum Kindergarten Zauberbähnle 
 
16.01.2024 
20.02.2024  
12.03.2024 
09.04.2024 
14.05.2024 
11.06.2024 
09.07.2024 
13.08.2024 (Sommerferien) 
10.09.2024 
08.10.2024 
12.11.2024 
10.12.2024 
 
 

TOP  18 Anfragen und Anregungen 

 
Keine Anfragen und Anregungen 
 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung: 22:22 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 

Gunther Ehrhardt    Tanja Wolf 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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